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Die Gesellschaften mit beschrinkter Haftung

von

Dr, Karr Wienaxp, Privatdozent in Basel.

Die gegenwiirtige Entwickelung der privatwirtschaftlichen
Unternehmungsformen wird durch die Tendenz charakterisiert,
das Risiko des Unternehmers auf die dem Unternehmen ge-
widmeten Mittel zu beschrinken und auf diese Weise den
Geschiftsfond gegeniiber dem iibrigen Vermigen des Ge-
schiiftsinhabers zu verselbstiindigen.

Das im Sinne heutiger Rechtsanschauung natiirliche
Haftungsprinzip erfordert, dass der Schuldner mit seinem
ganzen Vermogen, mit seiner gesamten wirtschaftlichen Exi-
stenz fiir die Erfiilllung der von ihm kontrahierten Verbind-
lichkeiten einzustehen habe,

Indessen das Anwachsen des modernen Gewerbebetriebs
und die Konzentration der Kapitalien erzeugen in wachsendem
Umfange das Bediirfnis nach Anerkennung einer auf be-
stimmte Vermdgenskomplexe oder Vermdgensbetrige be-
schrinkten Haftbaikeit,

Unter dem Einflusse dieser Bewegung ist zuniichst die
Form der Aktiengesellschaft zu allgemeiner Geltung gelangt.
Sogar kKngland, das lange Zeit unbedingt am Prinzip der
unbeschrinkten Haft festgehalten hatte, hat sich im Jahre 1855
nach langem Zigern dazu entschliessen miissen, die Bildung
eigentlicher Aktiengesellschaften freizugeben.

Sodann ist mit dem Erlasse des deutschen (Genossen-
schaftsgesetzes vom Jahre 1839 die  beschrinkte Haft auf
dem Gebiete des Genossenschaftswesens allgemein siegreich
geworden. —

Zeitschr, fiir Schweizerisches Recht. Neue Folge XIV. 11
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Bet der Aktiengesellschaft sowohl wie bei der Genossen-
schaft sind die Teilhaber als solche von der unmittelbaren
Verwaltung ausgeschlossen. Die limitierte Verantwortlichkeit
erscheint demnach bei beiden Associationsformen als das
Korrelat einer vorwiegend passiven Beteiligung am Unter-
nehmen. KEin Vergleich der beiden iibrigen Grundtypen der
Handelsgesellschaft, der offenen oder Kollektivgesellschaft und
der stillen Gesellschaft beziehungsw. der Kommanditgesell-
schaft ergiebt, dass wir hierin einen leitenden Grundsatz des
geltenden Gesellschaftsrechts zu erblicken haben. Innerhalb
der offenen (Gesellschaft gelten simtliche Teilhaber prisumtiv
als Geschiftsfithrer. Dementsprechend stehen sie simtlich
mit ihrem ganzen Vermogen fiir Gesellschaftsschulden ein.
Bei der Kommanditgesellschaft ist der beschrinkt haftbare
Teilhaber, der Kommanditir prasumtiv von der Geschifts-
fithrung ausgeschlossen. Das Prinzip der beschriinkten Haft-
barkeit hat somit im derzeit geltenden kontinentalen Gesell-
schaftsrechte nur fiir solche Verhialtnisse allgemeine Aner-
kennung erlangt, in welchen der Unternehmer nicht in der
Lage ist, das eingeschossene Kapital selbst zu bewirtschaften,
wo er sich genstigt sieht, dasselbe fremden Hinden anzu-
vertrauen; sobald aber die Eigentiimer ihr Kapital persinlich
fruktifizieren, sobald ihnen die Moglichkeit eigenen Eingreifens
und eigener Aufsicht geboten ist, werden sie mit ihrem ge-
samten Vermogen fiir den Ausgang des Unternehmens ver-
antwortlich erklart.

Seit einer Reihe wvon Jahren hat sich indess in den
Handel und Gewerbe treibenden Kreisen eine Stromung gel-
tend gemacht, die auf Durchbrechung dieser Schranke hinzielt,
die das Privileg limitierter Haft auch auf solche Unter-
nehmungen ausgedehnt wissen will, welche sich bisher der
Form der Kollektiv- oder der Kommanditgesellschaft bedienen
mussten.

Man beklagt das Zuriickgehen der Privatunternehmung,
die Zunahme kapitalistischer Gesellschaften wie der Aktien-
gesellschaft und die damit verbundenen Misstéinde, insbesondere
das Ueberwuchern der Borsenspekulation. Man erblickt die
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wesentliche Ursache hiefiir im Prinzipe der unbeschrinkten
Haft. Derartige Bestrebungen sind namentlich in Deutsch-
land auf fruchtbaren Boden gefallen und haben dort zuerst
durch den (Gesetzgeber Verwirklichung gefunden. Ihnen ver-
dankt das Reichsgesetz betreffend die Gesellschaften mit be-
schrankter Haftung vom 20. April 1892 scine Entstehung.

Indem dieses Gresetz die beschrinkte Haft auch auf
Personenvereinigungen?) fiir anwendbar erklirt, beseitigt es
die Schranken, welche ihr bisher ein engbegrenztes Anwen-
dungsgebiet auf wirtschaftlichen Boden zugewiesen haben;
denn die Genossenschaft liegt ausserhalb des Rahmens der
eigentlichen, zu spekulativen Zwecken eingegangenen Erwerbs-
genossenschaft; die Anwendbarkeit der Aktiengesellschaft
beschriankt sich erfahrungsgemiss auf Unternehmungen mit
vorwiegendem Anlagekapital und einem gleichmissigen und
geregelten Geeschiftsbetrieb. Ueberall wo dagegen die spon-
tane Unternehmerthitigkeit in den Vordergrund tritt, auf
dem Gebiete des Handels vor Allem, hat sich die Privat-
unternehimmung bezw. die Kollektivgesellschaft als iiberlegen
erwiesen.?) Es erscheint daher begreiflich, dass der deutsche
Handelsstand in iiberwiegender Mehrheit fiir die neue Rechts-
schopfung eingetreten ist und einen allgemeinen Aufschwung
des Geschiftslebens von ihr erwartet hat.

Der neue legislative Gedanke wird indess bei folgerich-
tiger Durchfiihrung nicht beim gesellschaftlichen Gewerbebetrieb
Halt machen. Sobald einmal das Prinzip, wonach die limitierte
Haft an die unpersionliche und passive Beteiligung am Unter-
nehmen gekniiptt ist, durchbrochen ist, lassen sich auch gegen
eine Ausdehnung auf den Betrieb des Einzelkaufmanns keine
prinzipiellen Bedenken mehr erheben; denn blosse Personen-
——m:'erwenden die Ausdriicke , Personenvereinigungen“ und ,Kapi-
talvereinigungen® zur Bezeichnung des Gegensatzes von Kollektiv- und Kom-
manditgesellschaft einerseits, Aktiengesellschaft und Genossenschaft anderer-
seits, Neuerdings pflegen die Schlagworte ,individualistische¢ und ,kapita-
listische® Gesellschaften hiefiiv verwendet zu werden.

*) v. Schiiffle, gesellschaftliches System der menschlichen Wirtschaft,

III. Aufl,, Bd. 2. S.48. Wagner, in den Schriften des Vereins fiir Sozial-
politik, 4, 8,53 und 65,
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vereinigungen, wie die Kollektivgesellschaft, teilen mit dem
Einzelunternehmen das Merkmal, das in erster Linie damit
unvereinbar zu sein scheint, die thatsichliche Unmioglichkeit
einer Sonderung von Privat- und Geschiftsvermiogen. — Aller-
dings hat das gegenwirtige Gesetz nur Gesellschaften
im Auge; auch sind von keiner Seite weitergehende An-
regungen ergangen. Immerhin ist auch jenes entferntere Ziel
um ein Bedeutendes néher gertckt.

Die Frage, ob eine Erginzung des geltenden Gesell-
schaftsrechtes 1m Sinne einer Ausdehnung der limitierten
Haft auf Gesellschaften in der Art der Kollektiv- und Kom-
manditgesellschaft forderlich oder notwendig sei, wird iiber
kurz oder lang auch an den schweizerischen Gesetzgeber
herantreten; denn unsere Gesetzgebung teilt mit der deutschen
die Mingel, auf welche sich das Bediirfnis nach Erweiterung
zuriickfiihren ldsst. Deshalb diirfte eine in gedringten Ziigen
gehaltene Besprechung der wichtigsten Iragen, welche sich
an das neue Gesetz kniipfen, auch fiir uns nicht ohne Inter-
esse sein. — Wir verzichten auf eine erschopfende Wieder-
gabe der Bestimmungen des Gesetzes!) und beschrinken uns
auf die Erdrterung derjenigen Fragen, welche de lege ferenda
zuniichst von Interesse sind: Inwiefern erscheint die Neuerung
als ein Bediirfnis? Ist ein Abgehen von der illimitierten
Haft mit der wirtschaftlichen Eigenart blosser Personenver-
einigungen iiberhaupt vertriglich? Auf welchem Wege lassen
sich unter dem Systeme derbeschrinkten Haft fiir die Kreditoren
sichernde Bedingungen schaffen?

Hiemit hingt die Frage zusammen, auf deren Beant-
wortung die Befiirworter des Gesetzes das Hauptgewicht
legten: Soll die neue Gesellschaftstorm auf individualistischer
oder auf kapitalistischer Basis aufgebaut werden, d. h. sollen
die leitenden Grundsitze dem Rechte der Kollektiv- und
Kommanditgesellschaft oder dem Rechte der Aktiengesellschaft
entnommen werden ?

1) Eine iibersichtliche .Darstellung enthiillt: Lubszynski, die Gesell-
schaften mit beschriinkter Haftung. Berlin, 1593,
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Die Ansichten standen sich noch bei Erlass des Gesetzes
unvermitielt gegeniiber, wie denn iiberhaupt divergierende
Auffassungen in Bezug auf Ziele und einzuschlagende Wege
vertreten worden sind.

Aus diesem Grunde vermag nur ein niiheres Eingehen
auf die Entstehungsgeschichte des Gesetzes zu einer richtigen
Wiirdigung der aus der Initiative des Handelsstandes her-
vorgegangenen Bewegung zu fiihren.?)

I. Die erste aber vereinzelt gebliebene Anregung, es
solle die beschrinkte Haftbarkeit auch iiber blosse Personen=
vereinigungen ausgedehnt werden, erfolgte im Jahre 1884
bei Beratung des Gesetzesentwurfes betr. Kommanditgesell-
schaften auf Aktien und Aktiengesellschaften. Erneuten An-
lass zu einer Priifung der Frage bot die Notwendigkeit einer
gesetzgebenden Normierung der in den deutsch-afrikanischen
Schutzgebieten entstandenen Kolonialgesellschatten. Es sind
dies aut breitester Basis angelegte, zum Teil mit sffentlich-
rechtlichen -Funktionen versehene Kapitalgesellschaften, fiir
welche die Torm der Aktiengesellschaft aus verschiedenen
Griinden sich als ungeeignet erwies.?) |

Bei Beratung eines Gesetzes betreffend die Rechtsver-
haltnisse der deutschen Schutzgebiete ist von Seiten mehrerer
Abgeordneten darauf hingewiesen worden, dass auch fiir das
inlindische Verkehrsleben eine Erginzung des bestehenden
Gesellschaflsrechts dringend geboten sei.

In Folge dieser Anregungen liess das preussische Mini-
sterium fiir Handel und Gewerbe an die Handelskammern

") Eine vollstindige Darstellung der Entstehungsgeschichte des Ge-
setzes enthilt Heft Nr. 25 der Schriften des Vereins zur Wahrung der wirt-
schaftlichen Interessen von Handel und Gewerbe (im ff. cit, mit Schr.); vergl.
ferner: Riesser, zur Revision des Handelsgesetzbuches, II, S, 290 ff.; Pari-
sius und Criiger, das Reichsgesetz betreffend die Gesellschaften mit be-
schrinkter Haftung, vom 20. April 1892, Systematische Darstellung und
Kommentar (Berlin, 1893), 8.1 ff, '

%) v. Esser, die Gesellschaften mit beschrinkter Haftbarkeit (Berlin,
1886) und namentlich: Veit Simon, deutsche Kolonialgesellschaften, in Zeit-
lchrift fir Handelsrecht, Bd. 84, S. 35 ff.; V. Ring, eine Rechtsform fiir Ko-
sontalgesellschaften, in Busch’s Archiv, Bd. 458, 8. 26 ff.
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und kaufinidnnischen Korporationen eine Anfrage richten, ob
und in welchem Umfange in den Kreisen des Handels und
der Industrie eine Erginzung der bestehenden Gesellschafts-
formen als Bediirfnis empfunden werde und in welcher Weise
diesem Bediirfnisse zu entsprechen sel.

In einer am Anschlusse an die ministerielle Verfiigung
stattfindenden Sitzung des Ausschusses des deutschen Handels-
tages ist die Vermehrung auch der fiir das Inland bestimmten
Gresellschaftsformen im Sinne erweiterter Zulassung der be-
schrinkten Haft iibereinstimmend befiirwortet worden. Gleich
bei Beginn der Bewegung giengen jedoch die Ansichten in
Bezug auf Zicle und Wege der Reform auseinander, und
zwar sind von zwel hervorragenden Grossindustriellen, den
Abgeordneten Hammacher und Oechelhiiuser, wesentlich ver-
schiedene Grundprinzipien fiir die neue Gesellschaftsform ver-
treten worden.

Hammacher hatte in erster Linie gewisse Mingel im
Auge, welche sich bei der Aktiengesellschatt herausgestellt
hatten, vor Allem die Unméglichkeit, die Aktiondre iiber
den Nominalbetrag der Aktie hinaus zu weiteren Beitrigen
an die Gesellschaft heranzuziehen.

Er befiirwortet in Folge dessen eine auf den Grundsitzen
der Aktiengesellschaft und der bergrechtlichen Gewerkschaft
aufgebaute Rechtsform., Nach seiner Ansicht geniigt eine und
dieselbe Form sowohl fiir kapitalistische Gesellschatten in
der Art der Aktiengesellschaft, als auch fiir blosse Personen-
vereinigungen.

Oechelhduser vertritt nach beiden Richtungen hin eine
entgegengesetzte Auffassung.

Er verlangt vor Allem, dass das Prinzip beschrinkter
Haftbarkeit auf Gesellschaften ausgedehnt werde, welche, wie
die offene Handelsgesellschaft, die Vereinigung einzelner In-
dividuen zu gemeinsamer unmittelbarer Thitigkeit repriisen-
tieren.

Die fir die Aktiengesellschatt und die Gewerkschaft
geltenden Grundsitze vermogen jedoch, so schliesst Oechel-
héuser, dieser Anforderung nicht gerecht zu werden, da sie
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nur auf grissere Verhidltnisse berechnet sind. Bei der Aktien-
gesellschaft sowohl wie bei der Gewerkschaft ist der Kapi-
talist von der geistigen Leitung getrennt, das Kapital tritt
nicht durch die Besitzer unmittelbar in Thitigkeit, sondern
durch gewiihlte Vertreter, durch Mandatare und Direktoren.
Deshalb ist die Gesellschaft mit beschrinkter Haft nicht in
Anlehnung an jene Kapitalvereinigungen, sondern in Anlehnung
an die fiir Personenvereinigungen bestimmten Rechtsformen
der Kollektiv- und Kommanditgesellschaft zu normieren.

Bereits im Jahre 1884 hatte Oechelhduser einen Entwurf
einer neuen (resellschaftsform verdffentlicht, der sich enge
an die offene Handelsgesellschatt und die Kommanditgesell-
schaft anlehnt. Oechelhduser will im Gegensatz zu der von
Hammacher vertretenen Richtung die persénliche und direkte
Haftbarkeit der Gesellschafter nicht beseitigen, sondern nur
auf eine im Handelsregister zu publizierende Maximalsumme
beschrinken. Die vom Entwurf proponierten Haftungsgrund-
sitze enthalten im Wesentlichen eine Verschirfung der be-
schrinkten aber persinlichen Haftung des Kommanditirs.

Dieser Entwurf, sowie eine an die preussischen Handels-
kammern und Korporationen gerichtete Denkschrift Oechel-
hiusers!) nehmen unter den Anregungen, welche auf das gegen-
wirtige Gesetz hin ergangen sind, eine hervorragende Stelle ein,
und haben denn auch aufden tiberwiegenden Teil des deutschen
Handelsstandes einen bestimmenden Einfluss ausgeiibt.

In der Sitzung des Ausschusses des deutschen Handels-
tages wurde beschlossen, die Mitglieder um die Eingabe von
Gutachten iiber die Notwendigkeit und die Ziele der Reform
zu ersuchen, |

Von 38 Handelsvorstinden, von welchen Gutachten ein-
gegangen sind, haben sich 31 zu Gunsten der Einfithrung
einer neuen Gesellschaftsform ausgesprochen. Von diesen
wiederum hat sich die Mehrzahl der von Oechelhiiuser ver-
tretenen Auffassung angeschlossen.?)

1) abgedruckt in Sehr., 8,51 ff,
#) Sehr., 8067 und 87.°
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Besondere Beachtung verdient das eingehende Grutachten
des Aeltestenkollegiums der Berliner Kaufmannschaft. Die
von demselben im Anschluss an den Oechelbdiuser’'schen Ent-
wurf entworfenen Grundziige!) fiir die Form einer Gesell-
schaft mit beschriinkter Haftbarkeit wurden mit unwesent-
lichen Modifikationen von dem Ausschusse des deutschen
Handelstages gutgeheissen und einem an den preussischen
Handelsminister eingercichten Berichte beigegeben.

Nichtsdestoweniger hielt sich der vom Reichsjustizamte
ausgearbeitete Entwurf?) in der Hauptsache an die von Ham-
macher gemachten Vorschlige: die neue Gresellschaftsform lehnt
sich an die Aktiengesellschaft und die Gewerkschaft an, sollte
aber Unternehmungen mit beliebiger Teilnehmerzahl und von
beliebigem Umfange zu gute kommen. Was die Kreditbasis
anbelangt, so finden wir die Hauptgrundsitze des Aktienrechts
verwirklicht: lediglich das von den Mitgliedern gebildete und
publizierte Stammkapital dient den Kreditoren zur Sicherheit,
jede personliche und direkte Hattbarkeit der Teilhaber wird
abgelehnt. Fiir die internen gesellschaftlichen Beziehungen ist
der Gesellschaftsvertrag massgebend, soweit es die zumn Schutze
des Stammkapitals autgestellten Bedingungen gestatten. In-
dessen kommt auch, was das Verhiltnis der Gesellschafter
zu einander anbelangt, der Gegensatz zu den Vorschligen
Oechelhiusers und der Handelskammern in prignanter Weise
zum Ausdrucke, die vom Entwurfe aufgestellten subsididren
Bestimmungen enthalten im Wesentlichen gleichfalls eine
Reproduktion der Aktiengesellschaft:

Die Geschiftsfiihrung steht gewihlten Vertretern zu, der
einzelne Gesellschafter nimmt nach Massgabe der {iber-
nommenen Stammeinlage am Vermogen sowie am Gewinn
und Verlust teil, die Gesellschaftsanteile sind frei iibertrag-
bar, fiir die Gesellschaftsbeschliisse gilt das Majorititsprinzip.
: D) b'(:hl'_., S. 92 und 110: Riesser, S, 322: ferner Bd. [X dieser Zeitschr.
N. F., . 339.

) Entwurf eines Gesetzes betr, die Gesellschaften mit beschrinkter
Haftung, nebst Begriindung und Anlagen, vorgelegt dem Reichstag, Derlin,

Carl Heymann’s Verlag, 1892, Die spiiteren Kntwiirte enthalten nur un-
wesentliche Abweichungen,
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Der Entwurf des Reichsjustizamtes ist in iiberaus
kurzer Zeit nach seinem Erscheinen und nur mit unbedeu-
tenden Abdnderungen zum Gesetz erhoben worden. Es hat
mit Recht Verwunderung erregt, dass der deutsche Handels-
tag diesem Entwurf gegeniiber seine freudige Zustimmung
erklart hat, trotzdem die von der Mehrheit der Handels-
kammern gedusserten Wiinsche nur zum Teil Beriicksichtigung
gefunden haben.!) Indessen durfte man es nicht wegen
Differenzen beziiglich der Form auf ein Scheitern des Gesetzes
selbst ankommen lassen und auch die vom Entwurfe nor-
mierte Gesellschaftsform gew#hrt immerhin giinstigere Be-
dingungen, als die Aktiengesellschaft, mit der man bisher
hatte vorlieb nehmen miissen.

Die kurze Anwendungszeit des neuen Gesetzes gestattet
noch keine weitgehenden Schliissse. Aus dem zur Zeit vor-
liegenden statistischen Material ®) mag Folgendes hervorge-
hoben werden. Im ersten Jahre sind nur 63 Gesellschaften
mit beschrinkter Haftung errichtet worden. Im Jahre 1893
betrog die Zahl der Neugriindungen 183, im Jahre 1894 circa
240 (v. Wochenschrift III. Jahrgang No. 26). Von den 240
Ende 1893 bestehenden Gesellschaften sind 141 durch Um-
wandlung bestehender Unternehmungen entstanden; 99 sind
Neugriindungen. Von jenen wiederum sind 40 aus Einzel-
firmen, 49 aus offenen Handelsgesellschatten, 44 aus Aktien-
gesellschaften und 8 aus anderen Unternehmungen hervor-
gegangen. — Die durchschnittliche Hohe des Stammlkapitals
betrigt M. 431,429, —; 153 Gesellschaften haben ein Stamm-
kapital von nicht iiber M.300,000. —, Anzeichen dafiir, dass

1) v. Parisius und Criiger, S. 19.
%) Fir 1892 vergl. Hergenhahn in Holdheims Wochenschrift fiir
Aktienrecht und Bankwesen, IL. Jahrgang No. 4 S. 56 ff.; Birkenbiehl,
Gesellschaften mit beschrinkter Haftung, Kommentar (Berlin 1893) S, 16 ff.
ausfiihrlicher: Heiligenstadt in Conrads Jahrbiichern fiir Nationalokonomie
und Statistik, III. Folge, Bd. 5, 8. 712 ff. — fir 1893: derselbe in Wochen-
schrift III. Jahrgang No. 7, S. 119 ff.

Ferner enthiilt der Kommentar von Parisius und Criiger wertvolle
Mitteilungen aus der bisherigen Praxis. Holdheims Wochenschrift publiziert
periodisch die neuesten Eintragungen,
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die neue Rechtsform vorzugsweise von kleineren Gesellschaften
gesucht wird.

II. Wie sich aus der Entstehungsgeschichte des Gesetzes
ergiebt, sind verschiedene Griinde namhaft gemacht worden,
aus welchen die Erweiterung des geltenden Rechts geboten
sei. Dem iiberwiegenden Teile des Handelsstandes war es
jedoch vor allem um die Ubertragung der beschrinkten Haft
auf Personenvereinigungen zu thun, d. h. auf Gesellschaften
mit beschrinkter und geschlossener Teilnehmerzahl nach Art
der Kollektiv- und Kommanditgesellschaft.

Es kann in der That nicht geleugnet werden, dass die
obligatorische unbeschrinkte Haft die Assoziation in kleineren
Verhiltnissen erschwert, und dass die Formen der Kollektiv-
und Kommanditgesellschatt in mancher Beziehung zu eng sind.

Ein Hauptmangel, der dem bestehenden Gesellschafts-
rechte anhaftet und den sowohl die Gutachten als die Be-
griindung in erster Linie hervorheben, ist das Fehlen einer
Rechtsform fiir Vereinigungen mit teils aktiver, teils nur
passiver Beteiligung der Gesellschafter. Das geltende Recht
gewihrt nur solchen Personenvereinigungen eine dauernde Basis,
bei denen simtliche Teilhaber ihre gesamte Thitigkeit dem
von ihnen gemeinsam betriebenen Unternehmen zur Verfiigung
stellen. Fiir Gesellschaften dagegen, innerhalb welcher ein-
zelne Teilhaber sich nur mit Kapitaleinlagen beteiligen oder
wenigstens nicht in der Lage sind, sich unausgesetzt der
laufenden Betriebsthitigkeit zu widmen, erweist sich weder
die Kollektivgesellschaft noch die Kommanditgesellschaft als
ausreichend : _

Die Kollektivgesellschaft biirdet jedem Teilhaber das un-
beschrinkte Risiko auf, erfordert somit eine intensive gegen-
seitige Kontrolle, welche nur bei unausgesetztem Mitwirken
bei der Geschiiftsleitung gehorig ausgeiibt werden kann.

Die unliaugbare Schwiiche der Kommanditgesellschaft
dagegen liegt in dem Umstande, dass zufolge der unbe-
schrinkten Haft des Komplementars dem Kommanditir nur
eine untergeordnete Stellung zufillt: Der Kommanditir besitzt
in der Regel keine Befugnis zur Geschiftsfilhrung und auch,
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wo ihm eine solche durch den Gesellschaftsvertrag zugewiesen
wird, bleibt er von jedem massgebenden Einflusse auf die
(Gesellschaftsangelegenheiten ausgeschlossen.

Die Kommanditgesellschaft ist daher von vornherein un-
geeignet fiir Unternehmungen, in welchen der grosste Teil des
eingeschossenen Kapitals vom Kommanditar herriihrt.

Aber auch in dem vom Gesetzgeber vorausgesetzten Falle,
dass die Einlage des Kommanditirs lediglich zur Verstirkung
des Vermigens des Komplementars herangezogen wird, er-
weist sich erfahrungsgemiss das Ubergewicht des Komplemen-
tars auf die Dauer als unhaltbar und fiihrt zu vorzeitiger
Kiindigung.

sNach Ablaut der urspriinglichen Vertragsdauer kiindigt
,gewohnlich der personlich haftbare Teilhaber, wenn die Ge-
wschifte gut; der Kommanditist, wenn sie schlecht gehen.%1}

Lediglich eine Ausdehnung der Haft auf siimtliche Teii-
nehmer wiirde das fir einen dauerbaften Bestand solcher
Unternehmungen erforderliche Gleichgewicht zwischen Ka-
pitalist und Geschiftsfithrer herstellen. Auch dem nur mit
Vermigenseinlagen beteiligten Gesellschafter wire die Mog-
lichkeit wirksamer Wahrung seiner Interessen und selb-
stindiger Einwirkung auf die Betriebsleitung geboten.

Zwar scheint es, dass bereits die Form der Aktiengesell-
schaft die gedachten Vorteile in sich schliesse: die Aktienge-
sellschaft gewdhrt sdmtlichen Mitgliedern die Wohlthat der be-
schrinkten Haftbarkeit und zwar in der milden Form der in-
direkten und unpersionlichen Haft. Die Aktiondre sind die Tri-
ger des Unternehmens und bestimmen die Thitigkeit der ge-
schiftsfiihrenden Organe.

Indessen der Umstand, dass die Aktiengesellschaft in
ihrer heutigen Gestalt nur auf Vereinigungen mit einer er-
heblichen Zahl nur lose mit einander verbundener Teilhaber
angelegt ist, kommt in einer Reihe von Einrichtungen zum
Ausdruck, die mit den Interessen kleiner Erwerbsgesell-

Hov, Sch. 8, 52 (Oechelhduser), S. 70, (Berlin), Begrindang S, 22;

Ring, a. 0. O. 8. 38,



216 Dr. Karl Wieland:

schaften vollig unvereinbar sind. Hierunter zdhlen: die For-
malititen der Griindung, die freie Uebertragbarkeit der Mit-
gliedschaft, die absolute Natur der meisten Bestimmungen
des Aktienrechts, welche eine freie. Normierung des internen
Gesellschaftsverhiiltnisses ausschliesst, vor allem aber die Ge-
bundenheit und Starrheit des Grundkapitals,?t)

Es gebricht somit dem geltenden Rechte an einer Rechts-
form, welche auch in kleineren Verhaltnissen eine dauernde
Vereinigung von Kapital und Unternehmerthitigkeit er-
moglicht.

Die Beseitigung dieser Liicke wire namentlich um der
Erhaltung bestehender Geschafte willen dringend geboten.
Fir zahlreiche Unternchmen ist das Absterben des bisherigen
Inhabers eine Ursache des Ruins. Blithende Geschiifte miissen
mit Verlust liquidiert werden. Oder diejenigen Erben, welche
allein in der Lage sind, die Betriebsleitung zu iibernehmen,
sind gendtigt, die ibrigen Familienglieder abzufinden, und
miissen so das Unternehmen mit geschwiichtem Kapital weiter-
fithren; denn die unbeschrinkte Haft steht nur aus den erirterten
Griinden einer gemeinsamen Bewirtschaftung durch die Erben
im Wege. Eine Gesellschaftsform mit limitierter Haft simt-
licher Teilhaber wiirde dagegen auch denjenigen KErben den
Mitbesitz gestatten, welche sich nicht unmittelbar an der
Betriebsleitung bethétigen konnen, so dass die ungeschwiichte
Erhaltung des (3eschiftes innerhalb der Familie des Erb-
lassers erzielt wiire. 2)

Aehnliche Erwigungen gelten hinsichtlich der Weiter-
fihrung eines verschuldeten Ktablissements durch die Kredi-
toren. Die Gesellschaft mit beschrinkter Haftung erdffnet
den Gldaubigern die Muglichkeit, das Geschift auf gemein-
same Rechnung zu betreiben und auf diese Weise ihre Gut-
haben zu retten. )

In demselben Masse wiirde die Reform der Verstar-

1) v, Oechselhiuser, Schr, 5. 52 u. 57, 71 (Berlin); Begriindung S, 23.
2y vide Schr. 8, 79 (Braunschweig).

%) vide Gutachten v. Saarbriicken u, Schweidnitz, Schr. S.80: Begriin-
dung S, 24, ‘
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kung der Privatunternehmung zu gute kommen. Die Privat-
unternehmung verhilt sich erfahrungsgemiss der Form des
Leihkredits gegeniiber ablehnend. Die darlehnsweise Auf-
nahme von Kapital erschwert ihr die Konkurrenz mit schulden-
freien Unternehmen. Sie sieht sich infolge dessen darauf
angewiesen, stille Teilhaber zur Verstirkung ihrer Vermdgens-
krifte heranzuziehen, Infolge des Mangels einer zweckent-
sprechenden Associationsform bleibt ihr der Weg zu ratio-
neller Erweiterung ihres Betriebs verschlossen, ebenso ist
demn verfigbaren Kapital die Moglichkeit ciner dauernden
und fruchtbringenden Anlage bei der Privatunternehmung
benommen.

In eindringlichen Worten fithrt Oechelhéiuser die hieraus
sich ergebenden Folgen vor Augen:

,Kein denkender Volkswirt und Patriot wird sein Auge
»der bedenklichen Thatsache wverschliessen koénnen, dass
,deutsches Kapital sich in immer stirkerem Verhiltnis dem
,Ausland dienstbar macht, dass die in auslindischen Werten
»angelegten Summen nicht mehr nach Millicnen, sondern nach
,Milliarden zihlen, dass mit dem unaufhaltsamen Eindringen
»des Grundsatzes der beschrinkten Haftbarkeit die Anziehungs-
»kraft der wirtschaftlich wichtigsten und fruchtbarsten indivi-
pdualistischen Gesellschaftsfoym immer geringer wird ..., die
»finanzielle Spekulation in Aktien und sonstigen Birsenwerten
»den kaufmédnnischen Unternehmungsgeist immer mehr iiber-
,wuchert.¢ 1)

Das Bediirfnis nach Ausdehnung des Prinzips limitierter
Haftt bleibt indessen nicht auf Gesellschaften mit teils aktiver,
teils nur passiver Beteiligung beschrinkt. Die unbeschrinkte
personliclie Verantwortlichkeit ist auch in Verhiltnissen, in
denen die unmittelbare Geschiftstihrung simtlichen Teil-
habern zugiinglich ist, zu einer driickenden Last geworden.

"~ Die unbeschrinkte Haftung erscheint vollkommen ge-
rechtfertigt, sobald Entstehung und Hohe der Schuld inner-
halb der Machtsphiire des Schuldners licgen, so lange dieser das

1) Nehr, S, 8.
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Eingehen von Verbindlichkeiten, fiir welche er die Verant-
wortung nicht iibernehmen will, in wirksamer Weise zu ver-
hindern vermag. ,Das natiirliche Prinzip geht dahin: Unbe-
schrinkte Verantwortlichkeit, soweit die Moglichkeit eigenen
Handelns oder doch eigener ausreichender Aufsicht reicht.“
(Goldschmidt.)

Man hat hieraus den Schluss gezogen, dass hinsichtlich
Vereinigungen zu unmittelbarer und personlicher Bethiitigung
simtlicher Teilhaber kein Grund vorliege, vom Prinzip der
unbeschrinkten Haft abzugehen, eben weil hier die Mioglich-
keit eigenen Handelns und steten eigenen Kingreifens ge-
boten sei.?)

Die Kollektivgesellschaft bilde hier das passende und
allein zulissige Rechtsgewand.

Grewiss ist zuzugeben, dass die Grundsitze, welche das
interne Verhiltnis der Kollektivgesellschafter beherrschen, das
unbedingte Veto, das Prinzip der Einstimmigkeit, das prisump-
tive Recht jedes Gesellschafters zur Geschiiftstithrung, dem
Bediirfnis nach ausreichender gegenseitiger Kontrolle Rech-
nung tragen. Die wirksame Ausiibung dieser Befugnisse wird
indess grossenteils illusorisch gemacht durch die weitgehenden
Vollmachten, mit denen die vertretungsberechtigten Kollektiv-
gesellschafter in den mnodernen Rechten ausgestattet sind.

Nach dem deutschen Handelsgesetzbuche ist die Ver-
tretungsbefugnis des firmierenden Teilhabers von Gesetzes
wegen vollig unbeschriinkt und unbeschrinkbar.

Beinahe ebensoweit geht das schweiz. Obligationenrecht,
und sogar im franz. Rechte, das prinzipiell den Gesellschafts-
vertrag entscheiden ldsst, besteht die Tendenz, einschrinkenden
Bestimmungen desselben nach dieser Richtung hin die Wirk-
samkeit zu versagen.?)

1 v. Goldschmidt, Z. f. H. Bd. 27. 5.80; derselbe: Alte und neue
Formen der Handelsgesellschaft (Berlin 1892), S. 22, '

%) v. Deutsches Handelsgesetzbuch, Art.114—116; schweiz. Oblig.-R.
Art. 561, — v. Gorski, die Geschiftsfiilhrung und Vertretung der offenen
Handelsgesellschaft, S, 103 ff. Lyon-Caen & Renault, Traité de Droit com-
mercial II, S.195 ff,
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Mit dem Prinzipe unbedingter gegenseitiger Vertretung
wird jedoch dem einzelnen Teilhaber eine Machtvollkommen-
heit eingerdumt, welche mit der durch die unbeschrinkte
Haft geforderten Gebundenheit unvereinbar ist; thatsichlich
vermag er seine Mitgesellschafter in weitestem Umfange zu
obligieren, ohne dass dieselben es verhindern konnen,

Das Anwachsen des modernen Gewerbebetriebs, eine der
Hauptursachen der schroffen Zuspitzung jenes Prinzips, hat
auf der andern Seite die hieraus entspringenden Gefahren in
eminentem Masse gesteigert.

Der vermehrte Geschiiftsumfang beniinmt dem Einzelnen
den Ueberblick iiber das Ganze, sowie die Moglichkeit, den
gesamten Betrieb in seiner Hand zu behalten;!) er erhalt
seine besondere Branche zugewiesen, innert deren er dem
Einspruche der Mitgesellschafter unzugiinglich schaltet und
waltet. Sodann tritt in Folge des gesteigerten Umsatzes
die Gelegenheit iiber bedeutende Betrige zu disponieren, weit
hiufiger an den vertretungsberechtigten Gesellschafter heran.

Unter den Befiirwortern des Gesetzes war es namentlich
Oechelhiuser, welcher einer Ausdehnung des Prinzips der be-
schriankten Haft auf individualistische Gresellschaften von diesem
Gesichtspunkte aus das Wort redete. Man vergleiche hier-
iiber die prignante, das Wesentliche meisterhaft zusammen-
tassende Stelle der Denkschrift: %)

»Die Abwendung von der Solidarhaft musste naturgemiiss
»wachsen, je mehr sich mit den kapitalistischen Gesellschafts-
yformen das Prinzip der beschrinkten Haftbarkeit einbiirgerte,
»also Mioglichkeit und Gelegenheit wuchsen, sein Kapital an-
wzulegen, ohne dariiber hinaus Verpflichtungen einzugehen oder
»gar selbstthitig mitzuarbeiten, Allein die Steigerung der
»Bedenken gegen die Solidarhaft hat auch noch andere Ur-
ysachen, die in der Zeitrichtung liegen.”

yDer Umfang und Umsatz der Geschifte ha-
sben sich gegen friihere Zeiten enorm gehoben.

1) v. Ehrenberg, beschrinkte Haftung des Schuldners im See- und
Handelsrecht, S. 23,
%) Schr. 8. 53.
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,In gleichem Masse mussten die Bedenken gegen
.das Eingehen von Verbindungen steigen, wo-
sbei der Federstrich eines leichtsinnigen Kom-
spagnons oder Prokuristen weit iiber das Ge-
.sellschaftsvermdgen hinaus das Privatver-
smogen, ja die kaufmédnnische und biirgerliche
o2Ehre eines Teilhabers vernichten kann. That-
,sichlich hilt aus diesen und noch anderen Griinden die So-
»lidarhatt in grossem stets steigenden Umfang von der Griin-
»dung neuer geschiftlicher Unternehmungen ab, tiir welche man
soern ein begrenztes, nicht aber ein unbegrenztes und uniiber-
~sehbares Risiko eingehen mochte.“

Oechelhduser hat es indessen unterlassen, die letzten
Konsequenzen seiner Auffassung zu ziehen; denn die zuletat
erbrterten Griinde treffen auch fiir den Einzelbetrieb zu. Auch
der Einzelkaufmann sieht sich gendtigt, Zweige seines Ge-
werbebetriebes Angestellten zu selbstindiger Leitung anzuver-
trauen und dieselben mit umfassenden Vollmachten auszu-
statten: die Uebertragung des Prinzips beschriinkter Haftbarkeit
auf Personenvereinigungen fithrt notwendigerweise zur Ver-
selbstindigung des Firmenvermogens iiberhaupt.

Freilich wiirden sich schon die wohlthiitigen Wirkungen
der neuen Gesellschaftsform auch iiber den Einzelbetrieb
erstrecken: belebend wirkt die Awussicht, das Unternehmen
intakt den Nachkommen iibergeben zu kinnen. Ausserdem
wird dem Gewerbetreibenden die Association leichter zuging-
lich gemacht, so dass er auf diesem Wege der beschrinkten
Haft teilhaitig wird und den gesteigerten Anforderungen an
Kapital und Arbeitskraft gerecht zn werden vermag.

Iminerhin bliebe der Ausschluss der Privatunternehmung
als solcher eine ungerechtfertigte Privilegierung des gesell-
schaftlichen Gewerbebetriebs,?)

Is liegt nicht im Zwecke dieser Untersuchung, auch
jenes entfernter liegende Ziel eingehender ins Auge zu fassen.
Indessen sollte es bei einer Reform des Obligationenrechts
vom Gesetzgeber nicht unberiicksichtigt gelassen werden.

1y v. Speiser in dieser Zeitsehr, N, F. Bd, IX, S. 343 ff.
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Ein noch beweiskriftigeres Argument fiir das Vorhanden-
sein eines reellen Bediirfnisses nach einer neuen Rechtsform
liefert das Verhalten der Praxis vor Erlass des (Gesetzes vom
Jahre 1892, die Thatsache, dass Unternehmungen mit kleinem
Kapital und beschrinktem Mitgliederkreis sich in wachsendem
Umfange der Form der Aktiengesellechaft zugewandt haben.

Diese in Deutschland und England namentlich beobachtete
Erscheinung ldsst in der That ersehen, wie sehr die be-
schrinkte Haft von der Privatunternehmung gesucht wird,
auch wo ihr keine geniigenden Formen zu Gebote stehen. —
Die iiberwiegende Anzahl der Aktiengesellschaften, welche
in Deutschland seit Erlass des Gesetzes vom Jahre 1884
errichtet worden sind, sind auf dem Wege der Simultan-
griindung zu Stande gekommen,?) d. h. so, dass die Griinder
siimtliche Aktien iibernahmen. Dabei wurde ausserordentlich
hiufig die Zahl von 5 Griindern nicht tberschritten. Die
Kapitalbasis ist im Durchschnitt eine #dusserst geringe. In
zahlreichen Fillen erreicht das Grandkapital nicht einmal
den Betrag von 100,000 Mark. Aber auch bei Gesellschaften
mit relativ grisserem Kapital waren die Fille nicht selten,
in- welchen der eine Teil der Aktionire dem Vorstande an-
gchorte, der Rest in dem Aufsichtsrate funktionierte, somit
simtliche Teilhaber sich unmittelbar an der Verwaltung
heteiligten.

Das Gutachten des Ausschusses des deutschen Handels-
tages verfolgt dieses Ueberhandnehmen der Aktiengesellschaft
auf kleinere Geschiifte bis auf die Zeit vor Erlass der Aktien-
novelle vom Jahre 1%¥71 zuriick und konstatiert von Jahr zu
Jahr ein progressives Sinken des durchschnittlichen Aktien-
kapitals.2) Es handelt sich somit nicht um vereinzelte
Symptome, sondern um einen iiber Jahrzehnte sich erstrecken-
den continnierlichen Entwicklungsgang. In England erreichte
die Bewegung einen noch stirkeren Umfang.?) ,,Die zuTau-

) Ring, a.a.0.5.30ft,, der zuerst hierauf aufmerksam gemacht hat,

Z) Schr. 8. 102. Begriiudung, Anlage A. S, 96 ff.

) Ocehelhduser, Schr. 8. 21 ff. 8. 55; Goldsehmidt, Alte und neue
Formen 8, 19 ff,

Zeitschr, fiiy Schweizerisches Recht. Neue Folge XIV, 15
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ysenden in England und in den englischen Kolonien empor-
»schiessenden Limited-Gesellschaften beobachten nur die vor-
ygeschriebene Form der Grindung; von da ab bewirtschaften
ydie Teilhaber ihr Kapital in derselben Freiheit, wie die Teil-
»haber einer offenen Handelsgesellschaft, und bekiimmern sich
ynicht im geringsten mehr um die Vorschriften des Alktien-
ngesetzes.“

Oechelhduser sowie der Bericht des Ausschusses des
Handelstages legen mit Recht auf diese Vorgiinge das Haupt-
cewicht, denn abgesehen davon, dass die Form der Aktien-
gesellschatt fiir manche Unternehmungen ihrer Schwertillig-
keit wegen vollig ungeeignet ist, schliesst ihr Uebergreifen
auf kleinere Gesellschaften erhebliche Gefahren in sich.

Der Gesetzgeber hat somit zwiefache Veranlassung, das
Reformziel ins Auge zu fassen und solchen auf den Weg
der Aktiengesellschaft gedringten Personenvereinigungen eine
die Interessen von Teilhabern und Kreditoren besser wahrende
Rechtsform zu geben.

IIT. Damit betreten wir das Gebiet, das uns speziell zu
beschiftigen hat, niimlich die Frage: Lisst sich unter dem
Systeme begrenzter Haft auch fiir Personenvereinigungen eine
sichere und dauerhafte Kreditunterlage schaffen und aufwelchem
Wege hat dies zu geschehen? Die Frage ist von zwel ver-
schiedenen Gesichtspunkten aus ins Auge zu fassen. Zuniichst
ist in Erwigung zu ziehen, ob nicht die unbeschrinkte Haft
als solche derart mit dem Wesen blosser Personenvereinigungen
verkniipft ist, dass die Eventualitit einer Beschrinkung von
vorneherein ausser Betracht bleiben muss, selbst angenommen,
dass letzteres an und fiir sich mdaglich wire. Sodann ist zu
untersuchen: Ist iiberhaupt eine Beschrinkung der Haft
durchfithrbar? Lassen sich geniigende Garantien dafiir auf-
stellen, dass die publizierte Haftsumme auch wirklich zur
Befriedigung der Kreditoren herangezogen werde ?

Was die Beantwortung jener Vorfrage anbelangt, so ist
zunichst den Anhéngern der Neuerung darin beizutreten,
dass der direkten und unmittelbaren Wirkung der unbe-
schriinkten Haft keine zu grosse Bedeutung beigemessen
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werden darf. Die Erwigung allein, dass die Kreditoren bel
unbeschriinkter Haft fir den Rest ihrer Guthaben aus dem
Privatvermogen Befriedigang fiinden, bei beschrinkter Haft
dagegen nicht, kann nicht entscheldend sein.

Die Gegner der letztern pflegen bei Abwigung der In-
teressen von Teilhabern und Glaubigern etwa folgendermassen
zu argumentieren: Angenommen eine (resellschaft geriit in
Konkurs, weil ein (Gesellschafter leichtsinnig spekuliert oder
Unterschlagungen begangen hat, so entspricht es gewiss der
Billigkeit, dass die Mitteilhaber den Ausfall tragen, welche
den schuldigen Teilhaber gewi#hlt haben und dessen Ver-
trauenswiirdigkeit zu priifen im Falle waren, und nicht die
Kreditoren.!) Es wird ohne weiteres vorausgesetzt, dass noch
Privatvermiogen der (esellschafter vorhanden sei, um den
Kreditoren fiir den im Gesellschaftskonkurse erlittenen Aus-
fall hinreichende Befriedigung zu gewihren. Hieraus wird
geschlossen, dass die beschrinkte Haft eine unbillige Be-
reicherung der Gesellschafter auf Kosten der Kreditoren zur
Tolge haben wiirde; indessen steht diese Voraussetzung,
wenigstens was die Kollektivgesellschaft anbetrifft, mit den
Thatsachen nicht. im Einklange. Iin Hinblick auf unsere
Praxis ist darauf hingewiesen worden, dass in zahlreichen
Fédllen der Konkurs iiber das Privatvermigen der Gresell-
schafter nicht angerufen wird, weil er mutmasslich ergebnis-
los bliebe.2) Mehrere unter den Gutachten der Handels-
kammern bezeugen dieselbe Thatsache. Sie konstatieren,
dass beim Zusammenbruch von offenen Handelsgesellschaften
durchschnittlich ein sehr geringer Prozentsatz zur Verteilung
gelange.?®)

Die Gutachten, welche an der unbeschriinkten Haft
festhalten, betonen denn auch hauptsichlich deren indirekte
Aeusserungen, den Kinfluss, den sie auf die Sorgfalt und
geschiftliche Initiative ausiibe: allein das Bewusstsein, mit
dem ganzen Vermogen haftbar zu sein, vermige die Fihig-

1) Cosack, Verhandlungen des 18. deutschen Juristentages, Band 1 3. 25,
%) Speiser, a. a. O, S, 343.
" Schr. S, 82,
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keiten und die Thatkraft der Teilhaber bis zum iussersten
anzuspornen. Andererseits wiirden durch das Gefithl aus-
schliesslicher wund unbeschrinkter Verantwortlichkeit dem
Risicotrieb Ziigel angelegt.l)

Auch hier begegnen wir jedoch einer Ueberschitzung
ihrer Wirkangen. Man iibersieht, dass die Privatunterneh-
mung das eigene Interesse der Geschiftsfithrer, die Riicksicht
auf den persinlichen Kredit in weit hoherem Grade in Mit-
leidenschaft zieht, als jede Art von Kollektivunternehmung,
beispielsweise die Aktiengesellschaft, dass somit andere viel-
leicht wirksamere Krifte in gleicher Richtung thitig sind.
Insbesondere unterlisst man es, sich die Frage vorzulegen,
ob nicht die eigene Beteiligung und das eigene Risico der
Betriebsleiter an sich schon erhebliche Anreize zu aufmerk-
samer und sorgfiltiger Geschaftsfihrung enthalten, besonders
wenn diese it bedeutenden Summen beim Unternehmen
engagiert sind. Letzteres trifft nicht nur, in der Regel we-
nigstens, fiir die Kollektivgesellschatt zu; wie ein Blick auf
die seit Erlass des Gesetzes bestehenden Gesellschaften mit
beschrinkter Haftung ausweist, sind in zahlreichen Fillen die
Geschiiftsfithrer zugleich die Hauptbeteiligten, {ibernehmen
somit das bedeutendste Risico. Sodann kommen die michtigen
von der Sorge auf Erhaltung und Mehrung des Kredites aus-
gehenden Iinpulse in Rechnung.

Inwieweit die gedachten Momente der unbeschrinkten
Haft gleichkommen oder dieselbe an Wirksamkeit noch iiber-
bieten, ist freilich im Hinblick auf die Kollektivgesellschaft
schwer zu bestimmen.

Um so mehr verdient die Thatsache Beachtung, dass das
deutsche (GGesetz vom Jahre 1884 fiir die Komplementare der
Kommanditgesellschaft auf Aktien das Erfordernis eigener
Beteiligung aufstellt, indem es die solidare und unbeschrinkte
Haftbarkeit derselben fiir ungeniigend erachtet. Die Be-
griilndung, gestiitzt auf ein Gutachten des Berliner Aeltesten-
kollegiums, ging von der Erwiigung aus, der Komplementar

1 Schr. 8. 85 fi. 91 (Chemnitz n. Offenbach):; Cosack, a. a. O 8, 22,
Rchiiffle, a. a. 0. 8, 58,
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habe mehr Anreiz zu steter Anspannung seiner Geistes-
krifte, wenn er in jedem Verlustjahre eine empfindliche Ein-
busse an seinem im Geschéft arbeitenden Vermigen erleide,
als wenn ihm lediglich die Haftung mit dem Privatvermogen
im Hintergrunde drohe.l) — Auch ist es im Grunde genommen
der Mangel eigener Beteiligung der Betriebsleiter am Verluste,
auf welche die gegen die Aktiengesellschaft erhobenen Be-
denken zuriickzufithren sind, und nicht die beschrinkte Haft
als solche. Die in jiingster Zeit in England und Deutsch-
land vollzogenen Reformen suchen deshalb, wenn auch auf
verschiedenen Wegen, diesem Hauptiibelstande zu begegnen.
Das englische Gesetz vom 1. September 1888 kniipft die Ein-
tragung der Aktiengesellschaft an den Nachweis, dass die
Direktion den 5. Teil des Aktienkapitals selbst tibernommen
habe.?) '

Umgekehrt sucht die deutsche Aktiennovelle vom Jahre
1884 durch Erweiterung der Iompetenz der (zeneralversamm-
lung, durch Xrhohung des Minimalbetrages der Aktie und
durch Gewiihrung wichtiger Individualrechte eine lebendigere
Teilnahme der Aktionire selbst zu erzielen,

Um so weniger liegt daher Veranlassung vor, Gesell-
schaften, deren Teilhaber ihr Kapital personlich bewirtschaften
und das ungeteilte Risico der Unternehmung tragen, von
vorneherein das FPrivileg beschrinkter Haftbarkeit zu ver-
schliessen.

Bedeutend schwieriger gestaltet sich die Beantwortung
der Hauptfrage: Wie wird eine auf bestimmte Vermogens-
betrige beschriinkte Haftbarkeit der Teilhaber blosser Per-
sonenvereinigungen iiberhaupt durchzufithren sein? Es ist
zwar anzunehmen, dass ein Abgehen von dem System der
unbeschrinkten personlichen Verantwortlichkeit nicht die
gefiirchteten Nachteile nach sich ziehen wiirde, insofern die
Teilbaber in That und Wahrheit mit angemessenen Betrigen

1 RG. betr, die Kommanditgesellschatten ant Aktien und die Aktien-
gesellschaften v, 18. Juli 1884, Art, 174 a: dazu Motive in Busch’s Archiv
Bd. 44 8, 274 tt: Ring, Commentar zu diesem RG. (I1. Auflage) Bd. | S.23ff,

?) Berliner Aktionir Nr. 1609.
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beim Unternehmen engagiert sind. Fraglicher erscheint da-
gegen, ob sich eine solche Beteiligung itberhaupt erzwingen
ldsst, wenn nicht sdmtliches Vermigen, welches dem Schuldner
gehort, das Gesellschaftsgut wie das Privatgut unterschiedslos
dem Zugriffe des Gldubigers unterliegt.

Zwar liesse sich denken, dass die gehirige Dotierung
des Gesellschaftsfonds bet Beginn des Unternehmens ohne
besondere Schwierigkeit sicher gestellt werden konute dadurch,
dass die DBeschrinkung der Haftbarkeit an den Nachweis
reeller Einzahlung des publizierten Grundkapitals gekniipft
wiirde, Um so schwerer halt es dagegen, dafiir Vorsorge zu
treffen, dass das Gesellschaftsvermogen dauernd vom Privat-
vermigen gesondert bleibe da, wo simtlichen Gresellschattern
die direkte und unmittelbare Verfiigung tiber den Geschiifts-
fonds zusteht, oder wo wenigstens die Teilhaber einander
persionlich nahe stehen und sich mit leichter Miihe gegenseitig
verstindigen kionnen, wie dies bei Personenvereinigungen der
Fall ist; denn wenn auch beiden Vermigenskomplexen recht-
liche Selbstindigkeit verliechen worden ist, faktisch bleiben
die Teilhaber unumschriankte Gebieter von Privat- und Sonder-
gut; sie vermogen nach freiem Belieben das eine zu Gunsten
des andern zu schmilern, ohne dass die Gliaubiger solche
ihrer Wahrnehmung entzogene Vorginge zu kontrolieren oder
zu verhindern vermdchten. Unter den Argumenten, welche
von den Gegnern der beszchrinkten Haftbarkeit vorgebracht
werden, erscheint denn auch als das Schwerwiegendste die
Unmoglichkeit einer objektiven Absonderung des Firmen-
vermdgens.!) In der That scheint die unbegrenzte und per-
sonliche Haft schon deshalb unentbehrlich zu sein, weil sie
in wirksamster Weise fiir einen reellen FKinsatz von Ver-
mogenswerten Vorsorge trifft, weil sie, wenn auch nur auf
indirektem Wege, verhindert, dass die Gesellschafter den
Geschiftsfonds oder Bestandteile desselben bei Seite schaffen,
sobald das Unternehmen nicht mehr rentiert oder die Schulden-

) Ehrenberg, a.a. O. S, 27, 106. O. Bihr, die Gesellsehaften my
beschriinkter Haftung (Leipzig, 1892), X, 11 und 15,
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last zu sehr angeschwollen ist: denn eine Schmilerung des
Firmenvermiogens zu Ungunsten der Kreditoren wiirde sich
bei unbeschrinkter Haft von vornherein als fruchtlos erweisen,
indem eben doch alles Vermogen der Teilhaber, was nicht
étwa durch Konkursprivilegien vorweg genommen werden
konnte, unterschiedslos zur Befriedigung der Glaubiger herbei-
gezogen wiirde. ‘

Wir untersuchen zuniichst, ob das neue Gesetz selbst
fiir den Wegfall der unbeschrinkten Haft geniigenden Ersatz
darbietet. '

Entsprechend der von Hammacher vertretenen Grund-
auffassung, wonach die Gesellschaft mit beschrinkter Hatt
kapitalistische Form erhalten sollte, haben die den Kreditoren
cewihrten Garantien die Aktiengesellschaft zum Vorbilde.?)
Die Kreditbasis beruht auf dem publizierten Stammkapital,
gebildet aus Vermogensbeitrigen der Gesellschafter. Stamm-
kapital und Stammeinlagen gehoren zum Wesen einer Gesell-
schatt mit beschrinkter Haftung, analog wie bei der Aktien-
gesellschaft Grundkapital und Alktie.

Das Stammkapital ist im Interesse der Kreditoren zu
konservieren: ein Erlass der Kinlagen, ebenso Riickzahlungen
des Stammkapitals sind schlechthin nichtig, Herabsetzung
des Stammkapitals ist nur unter Beobachtung der fiir die
Aktiengesellschaft vorgesehenen Cautelen zuldssig.  Dem-
entsprechend haften die Gesellschafter unpersonlich, d. h.
nur mit dem ausgeschiedenen Sondergute fiir Schulden der
Gesellschaft. Ist das Stammkapital nicht eingezahlt oder
widerrechtlich vermindert worden, so ist ihre Haftung eine
blos indirekte. Die Kreditoren haben auch fiir diesen Fall
kein direktes Forderungsrecht, weder gegen Geschiftsfithrer
noch gegen Teilhaber, sondern sie sehen sich lediglich-
auf die Geltendmachung der Rechte der Gesellschaft diesen
Personen gegeniiber im Konkurse angewiesen. Dagegen sind
die strengen Vorschriften der Aktiennovelle vom Jahre 1884
betr. die Griindung und die konkurrierende Verantwortlichkeit

N 8§ 19—251: 30—32 des Gesetzes.
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verschiedener Organe, sowie iiber die Publizitit der Geschifts-
fiilhrung nicht in das Gesetz aufgenommen worden.

Als Ersatz hiefiic statuiert dasselbe eine Gesamthaftung
der Gesellschafter dafiir, dass das Stammkapital vollstindig
zur Einzahlung gelange und dass keine Riickzahlungen an
die Teilhaber stattfinden. Aber auch diese Gesamthaftung
besteht nur der Gesellschaft, nicht den Kreditoren gegeniiber,
ferner ist sie subsididr: sie tritt erst dann in Kraft, wenn
die Stammeinlage vom siumigen Gesellschafter nicht erhoben
werden kann, Endlich trifft sie die Pflichtigen nicht solidarisch,
sondern nur nach Verhiltnis ihrer Stammeinlagen.!)

Zur Erliuterung dieses originellen Haftsystems ist Fol-
gendes zu bemerken :

Nach § 14 des Gesetzes bestimmt sich der ,Geschiifts-
anteil des Gesellschafters, d. h. dessen Anteil am Gewinn,
am Ergebnis der Liquidation und an der Verwaltung nach
dem Betrage der von ihm i{ibernommenen Stammeinlage (je-
doch kann durch den Gesellschaftsvertrag ein anderer Mags-
stab festgesetzt werden [§§ 29, Abs.2, 73, 46 und 48] und
zwar steht nichts entgegen, dass fiir den Anteil am Gewinn,
am Liquidationsergebnis etc. jeweilen eine verschiedene Be-
teiligungsquote normiert werde).

Was nun die Gesamthaftung der Mitgesellschafter fiir
riickstindige Betrige anbelangt, so greift dieselbe erst dann
Platz, nachdem der Anteil des siiumigen Teilhabers kaduziert
worden ist, nachdem weder von letzterem, noch von dessen
Rechtsvorgiingern Zahlung des Riickstandes zu erlangen war
und nachdem der von der Gesellschaft gemachte Versuch eines
Verkaufs des kaduzierten Anteils erfolglos geblieben ist (§ 21
und 22). Somit sind die Voraussetzungen fiir die Gesamt-
haft der Mitgesellschafter erst dann gegeben, wenn der An-
teil des siumigen Teilhabers weggefallen ist. In Folge

') Das Gesetz sagt: ,Geschiittsanteil® (§24), Die Bezeichnung ist in-
ess hier wie anderwiirts im Sinne von Stammeinlage zu verstehen. Arg,

§29, Abs. 2, 48, Abs. 2, 73, vgl. Begriindung S, 58, Parisius und Criiger,
S. 91 und 115, Hergenhahn in Wochenschrift, Jahve, I. Nr, 34 und 35,
R.327: a. M. Neukamp, Kommentar, S, 25.
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dessen partizipieren sie kiinftighin an den Betrigen, welche
zur Gewinnverteilung an den ausgeschlossenen Gesellschafter
bestimmt gewesen wiiren, und zwar nach Massgabe ihrer
Stammeinlagen. Ebenso erhilt ihr Anteil am Vermégen und
an der Verwaltung eine entsprechende Verstirkung. In dem-
selben Verhiiltnisse trifft sie daher die Haftung. Dieselbe recht-
fertigt sich somit durch das Aequivalent, das ihnen ebenfalls
nach Massgabe ihrer Stammeinlagen darch den Wegfall des
einen Anteils zu Teil wird, Dies trifft indessen nur zu, so
lange die Stammeinlagen in That und Wahrheit den Greschifts-
anteilen entsprechen, nicht aber, wenn der Gesellschaftsvertrag
einen anderen Beteiligungsmodus vorsieht. Mit Recht macht
daher Neukamp geltend, dass nicht die Stammeinlage, sondern
~das gesetzlich oder vertragsgemiss festgesetzte Betei-
Lligungsverhiltnis an dem Gesellschaftsvermogen und an dessen
»Nutzungen, wie es bei der Ausiibung des Stimmrechts, dem
,Dividendenbezug und bei der Auflisung der Gesellschaft
yzur Geltung kommt,“ die sachgemisse Grundlage bieten wiirde.
Neukamp versteht daher die Bezeichnung ,Geschiiftsanteil®
in § 25 des Gesetzes in diesem Sinne und nicht wie die
herrschende Ansicht im Sinne von Stammeinlage.

Gegen die Auffassung Neukamps spricht jedoch vor Allem
schon die Erwigung, dass das Beteiligungsverhiiltnis in seinen
einzelnen Aeceusserungen jeweilen verschieden normiert sein
kann: ein Gesellschalter ist miglicherweise zu /3 am Gewinn,
zu 1/; am Liquidationsergebnis beteiligt und besitzt die Hilfte
aller Stimmen,

Die Haftung muss jedoch nach einer einheitlichen Norm
bemessen werden und diese bietet in Fillen der letztgenannten
Art nur die Stammeinlage.?)

Das gesetzliche System ciner anteilsgemiissen Haf-
tung ist eben von Haus aus nur auf solche Gesellschaften
anwendbar, bei denen infolge des Wegfalls persinlicher Be-
teiligung der Gesellschafter, die Kapitaleinlage fiir die Rechte

" Alterdings ist die Ausdrucksweise des Gesetzes unzutreffend,
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am Vermogen allein bestimmend ist, d. h. nur auf reine
Kapitalvereinigungen in der Art der Alktiengesellschaft.

Die nimlichen Erwigungen gelten hinsichtlich der Art
und Weise, in der das Gesetz die Nachschusspflicht normiert
hat.!) Aus beiden Instituten erhellt deutlich, dass der Gesetz-
geber, indem er eine fiir Kapital- und Personenvereinigungen
gleich geeignete Rechtsform schaffen wollte, genitigt war,
auf halbem Wege stehen zu bleiben.

Nach analogen Grundsétzen gestaltet sich die Hattung der
Mitgesellschafter fir widerrechtliche Riickzahlungen (§ 81).

Die Bestimmungen iiber die Gesamthaft bezwecken, nach
Darlegung der Motive, die Teilhaber enger unter einander
und mit dem Ganzen zu verbinden und die Anwendbarkeit
der neuen Rechtstorm auf Unternehmungen mit einer grisseren
Ziahl stets wechselnder Mitglieder zu verhindern (S.33); der
vom (resetzgeber eingeschlagene Weg diirfte aber schwerlich
zuin Ziele fithren; denn da die Teilhaber nur nach Verhilt-
nis ihrer Stammanteile baftbar sind, wird der Kinzelne in
desto geringerem Masse betroffen, je mehr sich der Kreis der
Mitglieder ausdehnt und je geringer die Betrige der Stamm-
anteile werden. Zudem gestaltet sich das Verfahren bei Zu-
nahme der Mitglieder komplizierter. Die thunlichste Erwei-
terung des Mitgliederbestandes liegt somit umgekehrt im
Interesse der Begriinder. Damit ndhert sich die (resellschaft
mit beschrinkter Hattbarkeit der Aktiengesellschaft, ohne
dass gegeniiber den damit verbundenen Gefahren irgend
welche Vorkehrungen getroffen sind. Namentlich ist der
absolute Mangel einer geniigenden Kontrolle des (Griindungs-
hergangs zu beklagen.

Ebensowenig vermag das System des Gesetzes Gresell-
schaften mit nur beschriinkter Teilhaberzahl eine ausreichende
Kreditunterlage zu schaffen. Halt man sich die mit der freien
und ungechemmten Dispositionsmacht der Teilhaber gegebene
fliissige (restaltung des (Gesellschaftsvermigens vor Augen, so
wird man sich von vornherein nicht damit einverstanden er-

g 26 ff, des Gesetzes.
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klaren konnen, dass das (resetz die bisher herrschende per-
sonliche und illimitierte Haft ohne Weiteres mit der milden
Form der unpersionlichen und indirekten Haft vertauscht hat.

- Zunichst unterliegt schon die mit der indirekten Haft
verbundene Gestaltung der Beweislast erheblichen Bedenken:
die Kreditoren sind auf die Geltendmachung der Anspriiche
der Gesellschaft deren Teilhabern gegeniiber allein ange-
wiesen ; ihnen liegt somit der Nachweis ob, dass der Geschifts-
fonds nicht gehorig dotiert, bezw. durch Riickzahlungen ge-
mindert worden sei. Als cinziges Beweismittel hiefiir stehen
thnen die von den Gesellschaftern selbst gefithrten Biicher
zu Gebote. Somit wird selbst im giinstigsten Ialle, ndmlich
wenn iiberhaupt eine geordnete und fortlaufende Buchfihrung
vorliegt, ein Verschleiern oder Vertuschen solcher rein internen
Vorginge um so leichter zu bewerkstelligen sein, als keinerlei
Kontrolle oder Publizitit der Geschiftsfihrung vorgesehen
ist, die Gesellschafter somit vollstiindig freie Hand haben.

Noch schwerer fillt der zweite mit dem Systeme der
blos indirekten Haft verbundene Nachteil ins Gewicht, dass
die Kreditoren erst beim Zusammenbruch der Gesellschaft in
der Lage sind, den Regress auf das Privatvermigen der
Teilhaber zu nehmen; es ist thnen somit jegliche Moglichkeit
benommen, schon wihrend des Bestehens der Gesellschaft
ihre Interessen wahrzunehmen, Schmélerungen des Geschifts-
fonds zu begegnen und eine zuverlissige Grundlage fir die
Beurteilung der Kreditwiirdigkeit des Unternchmens zu ge-
winnen.l)

Die vollig unzureichenden Bestimmungen des Gesetzes
betr. die Kreditunterlage haben denn auch mehrfach scharfen
und berechtigten Tadel erfahren.?)

Y Nach einer verbreiteten Ausicht besitzen sogar die Kreditoren der
Aktiengesellschatt ein  direktes Klagrecht gegeniiber den Aktionidren auf
Riickerstattung  widerrechtlich empfangener Betriige, trotzdem das Gesetz
einen solchen unmittelbaren Anspruch nicht ausdricklich statuiert. Ring,
Kommentar, Bd, 2, S, 400 ff. und die daselbst Citierten.

%) Bithr, a. a. 0. S. 14 ff.: Nenkamp, Kommentar, Vorbemerkung
SOV
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O. Biahr befiirchtet, dass mit dem neuen Gesetze ein
Schwindel ohne Gleichen verbunden sein werde. In dhulichemn
Sinne hat sich ein Teil der Presse ausgesprochen.l)

Dabei wird man sich schwerlich darauf berufen diirfen,
dass sich derartige Befiirchtungen in der bisherigen Praxis
nicht bewahrheitet hitten; die Zeit der Geltung des Gesetzes
ist noch zu kurz und die Zahl der bisher errichteten Gesell-
schaften eine noch zu geringe, als dass sich nach dieser
oder jener Richtung hin Schliisse ziehen liessen. Aus dem-
selben Grunde mochten wir andererseits auf vereinzelte Fille,
die geeignet scheinen, die geidusserten Bedenken zu recht-
fertigen, kein zu grosses Gewicht legen.?)

Der Grundirrtumn des Gesetzgebers besteht u. E. darin,
dass die Haftungsgrundsitze des Aktienrechts aut Gesell-

') Frankf, Zeitg, Nr. 310 vom 6, November 1891, Miinch. Allg. Zeitg.
vom 2, Februar 1894, Abendblatt S, 1,

%) Neuk;ﬁnp beruft sich aut die allerdings einzig dastehende That-
sache, dass die Spinnerei Dinkelhammer (Baiern), eine am 2. Juli 1892 er-
richtete G, m, b. H, bereits am 9. August 1892, also nach emmonatlichem
Bestehen in Konkurs geraten ist. s scheint sich jedoch wum Umwandlung
einer Kinzelfivma in cine G. m. b, H. gehandelt zu haben, welche in der
Absicht erfolgte, einem bereits drohenden Konkurse oder einer Liquidation
zit entgehen. Vgl Heiligenstadt in Conrad’s Jahrbiichern, IIL Folge. Bd. b,
S, 716, — Zu gegriindeteren Bedenken giebt folgender Ifall Veranlassung
(mitgeteilt in Wochenschrift, Jahrg. 1892, Nr, 44 und 45, S. 415 f.):  Die
(resellschaft ,Moehle’s Baupatente, Ges. mit b. H.“ cingetragen am 2, Sept,
1892, versendet Autfordernngen zur Deteiligung an das Publikum. Dieselben
cnthalten den Vermerk: . Stammkapital M, 500,000, autgebracht laut
Statuten.“  Die KEinsicht in die Statuten ergab, dass von dem gesamten
Kapital von M. 500,000 nur Mk. 50,000 durch Baarzeichnungen gedeckt
werden sollten; von diesen wiederum waren nur 25°/, einbezahlt: die restie-
renden M. 450,000 sind der Firma Krutina & Méhle fiir die Ueberlassung
mehrerer Patente gewithrt worden, Somit stand dem Stammkapital von
M. 500,000 ein Betriebskapital von nur M, 12,500 gegeniiber! Die Auf-
fordernng musste jedoch im Publikum den Glaunben erwecken, das Stamm-
kapital sei dureh Baareinlagen aufgebracht. — Die Mitteilung in der Wochen-
schrift enthilt dic zutreffende DBemerkung: ,Die Gesellschaften mit be-
oschriinkter Haftung eignen sich iiberhaupt nicht fiiv eine derartige Gffent-
wliche Subskription. Iis war die Absicht des Gesetzgebers, die Gesellschafter
sindividuell fest an die Gesellschaft anzuschliessen.* Diese Absicht wiirde
sich wohl durch schiirfere Haftvorsehriften am besten verwirklichen lassen.
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schaften iibertragen werden sollen, bei denen die Beziehungen
der Teilhaber zu einander und zum Gesellschaftsvermigen weit
engere sind, anf die deshalb die iibrigen, weit wirksameren
Schutzvorrichtungen, welche die normale wirtschaftliche Struk-
tur der Aktiengesellschaft ermoglicht, nicht anwendbar sind.

Auf den ersten Blick scheint allerdings die Aktienge-
sellschaft das gegebene Vorbild darzubieten. Sie bildete
bisher die einzige und seit Langem anerkannte Form der
reinen Erwerbsgesellschaft, welche die limitierte Haft simt-
licher Teilhaber ermdglicht. Auch scheint die absolute Be-
schriinkung der Haftbarkeit auf das Firmenvermigen, die voll-
stindige Exemption des Privatvermdgens, den Zielpunkten
der Reform am Besten zu entsprechen. Bei ndherer Priifung
erweist sich jedoch die vom Gesetzgeber vertretene Auffassung
aus einem zweifachen Grunde als unzutreffend.

Die Aktiengesellschaft ist Kapitalvereinigung; die Kredit-
basis der Aktiengesellschaft beruht im Wesentlichen auf der
nur passiven Beteiligung der Mitglieder, eine Voraussetzung,
die fiir die Personenvereinigung tiberhaupt nicht oder doch
in weit geringerem Masse zutrifft. Das Vermogen der Aktien-
gesellschaft bildet infolge dessen ein der beliebigen Ein-
wirkung des Schuldners entzogenes Haftobjekt,!) und die
Haftung des einzelnen Teilhabers braucht deshalb nicht so
streng normiert zu werden, als dies erforderlich ist, wo ihm
die volle und unmittelbare Disposition iiber den (reschifts-
fonds zusteht.

Sodann aber gestattet der zwischen Verwaltung und Be-
teiligten bestehende Gegensatz die Anwendung besonderer
Schutzvorrichtungen, welche auf Erhaltung des Gesellschafts-
vermogens in abgesondertem Bestande gerichtet sind. Diese
und nicht die Haftung der Aktiondre begriinden in erster
Linie die Kreditunterlage der Aktiengesellschaft. Sie ver-
sagen jedoch, sobald jener Gegensatz nicht mebr vorhanden ist.

Zunichst ist, wie bereits bemerkt, die Gefahr, dass die
eingezahlten Aktienbetrige in das Vermogen der Aktiondre

) Goldschmidt, Z. t. H. Bd. 27, N. 80.
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selbst zuriickfliessen, in die Ferne geriickt, da ihnen nur ein
beschrinkter Anteil an der Verwaltung und keinerlei direkte
Finwirkung auf das Gesellschaftsvermigen zusteht.

Die Gefahr einer Verschleuderung oder Entfremdung
droht vielmehr von Seiten der verwaltenden Organe, welchen
die unmittelbare Verfiigung dariiber obliegt, wihrend den
Aktiondren als solchen umgekehrt daran gelegen sein muss,
dass das Gesellschaftsgut in ungeschmiilertem Bestande er-
halten werde. '

Die Aktiondre selbst bediirfen aus diesem Grunde eines
unabhingigen Kontrollorgans, welchem die Aufgabe zufillt,
thre Interessen gegeniiber der Verwaltung zu verfechten und
eine zweckwidrige Verwendung des Geschiftsfonds zu ver-
hindern. Dic deutsche Aktiennovelle vom Jahre 1884, die
jingste auf reiche Lrfahrang gegriindete Koditikation des
kontinentalen Aktienrechts, erkennt die hohe Bedeutung,
welche einem von der Verwaltung vollig unabhingigen Auf-
sichtsorgane fiir die Sicherung von Teilhabern und Kreditoren
zukommt.

Die richtige Zusammensetzung und wirksame Funktion
des obligatorischen Aufsichtsrates bildete einen der Haupt-
zielpunkte der Reform.

Damit nun aber mit den Interessen der Aktionire zu-
gleich diejenigen der Kreditoren gewahrt werden, ist die
Unabhingigkeit der Verwaltungs- und Kontrollorgane von
einander, ihre Verantwortlichkeit gegeniiber der Generalver-
sammlung,!) vor Allem aber der Widerstreit der Intcressen
von Aktiondren und Betriebsleitern unbedingte Voraussetzung.
Ist jedoch die Zahl der Teilhaber nur eine beschrinkte, wie
bei den meisten seit dem Jahre 1884 in Deuntschland erfolgten
Neugriindungen, so wird der den Kreditoren zugeteilte Schutz
illusorisch, Die wenigen Aktionire teilen sich in die Rollen
von Vorstand und Aufsichtsrat, sie haben kein Interesse
mehr daran, das Gesellschaftsvermogen intakt zu erhalten,
dasselbe nicht etwa zu sonstigen Zwecken zu verwenden,

) Allg. Begriindung in Buschs Arehiv, Bd, 44, 8. 212 f.
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da ihnen nun die vollkommen freie, keiner Kontrolle unter-
worfene Verfiigung dariiber zusteht.

Die deutsche Aktiennovelle sieht fiir die (Gliubiger der
Aktiengesellschaft eine zweite nicht zu unterschitzende Schutz-
massregel vor, die obligatorische periodische Publikation der
(Geschiftsergebnisse: die Bilanzen des Betriebsjahres sind dem
Handelsregister einzureichen und offentlich bekannt zu machen,
nachdem sie vom Aufsichtsrat genau gepriift worden sind.
Doch nur so lange die Aktionire der laufenden Geschifts-
tfihrung ferne stehen, selbst also vom Interesse nach sachge-
treuer Darstellung geleitet sind, so lange ferner Inventar und
Bilanz der Priifung eines unabhingigen und der Generalver-
sammlung verantwortlichen Organes unterliegen, werden die
Kreditoren Einblick in den wahren Stand der Vermiogenslage
cewinnen. Sind aber Aktionédre, Vorstand und Aufsichtsrat
dieselben Personen, so werden sie sdmtlich durch ein ge-
meinsames Band zusammengehalten, das Interesse an mog-
lichst giinstiger Darstellung der Geschiftsergebnisse.

Die Ansicht, dass die Aktiengesellschaft, was ihre gegen-
wirtige Struktur, insbesondere ihre Kreditbasis anbelangt, auch
fiir kleinere Unternehmungen geeignet, dass ihr Zuriickgehen
auf einen begrenzten Mitgliederkreis im Gegenteil im Interesse
geschiftlicher Soliditit zu begriissen sei,!) muss somit zu-
riickgewiesen werden,

Die von den modernen Gesetzgebungen aufgestellten
(rarantien rechnen vielmehr mit Gesellschaften, bei denen die
Betriebsleitung nicht der Grosszahl der Beteiligten zusteht,
und die Interessen der Kreditoren mit denjenigen der Aktio-
ndre selbst zusammenfallen.

Nur vermoge dieser Scheidung lisst sich auch demn Ver-
mogen der Aktiengesellschaft jene innere Selbstindigkeit und
Geschlossenheit verleihen, der wir innerhalb der Gewerkschaft
oder der Grundschuld begegnen, Instituten, bei denen sich die
beschrinkte Haft von Alters her bewihrt hat. Bei der Ge-
werkschaft haftet den Kreditoren das Bergwerk, bei der

" Ring, a.a, O, S. 34 ff.
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Grundschuld ein bestimmtes Grundstiick, somit feste vom
sonstigen Vermogen des Schuldners ausgeschiedene Anlage-
werte.l)  Die Abgeschlossenheit und Selbstindigkeit des
Haftgutes ist hier eine natiirliche. Fiir die Aktiengesellschaft
lasst sie sich bis zu einem gewissen Grade wenigstens auf
kiinstlichem Wege erzielen, indem sich die Interessen der
Eigentiimer und Verwalter gegenseitig die Wage halten. Wo
aber keine dieser Voraussetzungen zutrifft, wo die wenigen
Eigentiimer frei und ungebunden tiber ihr Kapital disponieren,
keinerlei Kontrolle vorgesehen ist und vorgesehen werden
kann, ist eine objektive Trennung des Geschiftsfonds vom
Privatvermogen nicht durchzufithren, eine Entfremdung von
Vermigenswerten nicht zu verhindern. Hiefiir muss den
Kreditoren ein Irsatz geboten werden. IEs kann dies nur
dadurch geschehen, dass ihnen der Zugriff auf das Privat-
vermogen in so durchgreifender Weise gewihrt wird, als dies
mit dem Systeme beschrinkter Haft tiberhaupt noch verein-
bar ist. Aus diesem Grunde darf die Aktiengesellschaft
nicht zum Vorbilde genommen werden und lidsst sich die
neue Rechtsform nicht auf dem Prinzipe der unpersonlichen
und indirekten Haft autbauen. Vielmehr ist ihr der Weg
durch die Kollektivgesellschaft vorgezeichnet und muss sie
sich die Vorziige der unbeschrinkten und personlichen Hatt
sowelt als moglich anzueignen suchen.

Offenbar hat sich schon Oechelhiuser ber Redaktion des
Entwurfes vom Jahr 18384 von solchen Krwiigungen leiten
lassen. Er will die personliche und solidare Hattbarkeit
nicht beseitigen, sondern nur auf einen Maximalbetrag redu-
zieren. Kbenso hat sich neuerdings wiederum eine beachtens-
werte Stimme zu Gunsten der personlichen Haft ausgesprochen.
Im Hinblicke auf die in der Praxis bereits hervorgetretenen
Misstinde und die unzureichende Kreditbasis des Gesetzes
befirwortet Neukamp eine subsididre personliche Haftung
eines jeden Gesellschafters bis zur Héhe der iibernommenen
Stammeinlage,?) ein Haltsystem, welches dem englischen

) Vgl die interessanten Ausfiithrungen von Ehrenberg, a, a, 0., 8,399 1L,
) Kommentar, Vorbemerkung, 5.V ff
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Aktienrechte, der sogen. Aktiengesellschaft mit Garantiehaft
entnommen ist und von da in das dsterreichische und deutsche
Genossenschaftsgesetz Eingang gefunden hat.

Demnach steht den Kreditoren die Befugnis zu, fiir den
Fall der Insuffizienz des Geselischaftsvermigens die Gesell-
schafter personlich und solidarisch, aber nur bis zur Hohe
der Einlage in Anspruch zu nehmen. Der Teilhaber, dessen
Einlage z. B. 4000 betrigt, wire sonach mit weiteren 4000
subsididr fir Gesellschaftsschulden haftbar.

Dieses System der (Garantiehaft scheint den Anfor-
derungen, welche an die neue Gesellschaftsform zu stellen
sind, nach beiden Richtungen hin gerecht zu werden,

Die Verantwortlichkeit der Teilhaber ist auf einen zum
Voraus bestimmten und absehbaren Betrag reduziert; anderer-
seits ist den Kreditoren volle Sicherheit datiir geboten, dass
mindestens der Betrag der publizierten Einlage zu ihrer Be-
friedigung herangezogen werde. Ist das Sondergut nicht
konstituiert oder nachtriglich dem Unternehmen wiederum
entzogen worden, so steht ihnen in IHohe dieses Betrages
der direkte und unmittelbare Zugriff in das Privatvermogen
der Gesellschafter zu, ohne dass die mangelnde Konstituierung
oder Entfremdung des Sonderguts erst festgestellt und be-
wiesen werden miisste. Indess auch dieses Haftsystem diirfte
sich fiir kleinere Gesellschaften mit starker Beteiligung der
Mitglieder am Unternehmen kaum als geeignet erweisen.

Der Umstand, dass die Gesellschafter mit einer ihrer
Einlage gleichkommenden Summe subsididr haftbar sind,
gestattet ihnen nur die Hilfte des Betrages im Geschifte
selbst zu fruktifizieren, den sie beim Unternehmen einzu-
setzen gesonnen sind. Neukamp rechtfertigt dies damit, dass
er erklart, es werde dieser Nachteil durch die vermehrte
Kreditwiirdigkeit der Gesellschaft reichlich aufgewogen. Ge-
wiss trifft das fiir Vereinigungen zu, bei denen die Einlagen
aus relativ kleinen Betrdgen bestehen. Anders verhilt es
sich dagegen, sobald dieselben einen bedeutenden Teil des
Gesamtvermogens der Teilhaber ausmachen, ein Faktor, mit

dem die neue Gesellschaftsform in erster Linie zu rechnen
Zeitschr, fiir Schweizerisches Recht. Neue Folge XIV. 16
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hat. Bereits bei Anlass der Reorganisation des Genossen-
schaftsgesetzes ist darauf hingewiesen worden, dass die minder
wohlhabenden Glieder der Genossenschaft durch eine dem
Betrag der Einlage gleichkommende Haftang des Privatver-
mogens oft in ebenso empfindlicher Weise betroffen wiirden,
als durch die unbeschrinkte Haft.?)

Um wie viel mehr gilt dies fiir Vereinigungen in der
Art der Kollektivgesellschaft, die regelmissig simtliche ent-
behrlichen Bestandteile des Privatvermoigens in sich aufzu-
nehmen pflegen. Das von Neukamp vorgeschlagene System
wiirde auch hier eine Riickkehr zur illimitierten Haft bedeuaten.
Ebenso wiirden im Systeme der Garantiehaft infolge der Un-
gleichartigkeit der Haftung, die ja genau dem Verhiiltnis der
Anteile entspricht, die an der Kommanditgesellschaft gertigten
Mingel beseitigt. Zahlreiche (Gesellschaften, welche sich unter
der Herrschaft des ncuen Gesetzes konstituiert haben, sind in
der Weise entstanden, dass der eine (GGesellschafter sein ganzes
bisher von ihm allein betriebenes Geschaft eingebracht hat,
wihrend die Uebrigen sich mit geringeren Betrigen beteilig-
ten, oder Forderungen auf ihre Stammeinlagen kompensierten,
oft so, dass der eine Stammanteil die Gesammtsumme der
Uebrigen um ein Mehrfaches iibersteigt,?) Der Hauptbetei-
ligte wiirde in solchen Fillen in verhdltnismissig griosserem
Umfange von der Garantichaft in Anspruch genommen und
der bei der Kommanditgesellschatt beklagte Nachteil, dass
der Kommanditir infolge der unbeschriankten Hatt des Kom-
plementars keinen massgebenden Einfluss auf die Geschifts-
fihrung ausiiben kiénne, wiirde sich in demselben Masse
geltend machen,

Schon das Gutachten des Berliner Aeltestenkollegiums
hat iibrigens das System der Garantichaft in Betracht ge-
zogen, aber mit der Erwigung zuriickgewiesen, dass die
Forderung einer Haftsumme neben der Einlage fir Be-

1y Cosack, a, a, 0. S, 24,
?) Vgl. die von Parisius & Criiger N. 73 mitgeteilten Beispiele.
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griindung von Gesellschaften, die nur einem relativen Gross-
betriche dienen, sich als Hemmniss erweisen wiirde.?)

In der That muss den Teilhabern blosser Personenver-
einigungen die Moglichkeit geboten werden, ihre Haftbarkeit
auf die in das Unternehmen reell eingesetzten Vermigens-
werte zu beschrinken. Sie diirfen nicht zu weiteren Opfern
herangezogen werden, falls das Gesellschaftsvermigen durch
Verluste, durch ungliickliche Geschiftsoperationen, nicht aber
durch Wiedervereinigung mit dem Privatvermogen, aufgezehrt
worden ist,

Das System der Garantiehaft weist somit auf die
Grenzen hin, welche dem zu wihlenden Haftungsprinzip
nach der andern Richtung hin gesteckt sind.

Der Gesetzgeber sieht sich vor die schwierige Aufgabe
gestellt, den Zugriff der Gldaubiger so wirksam zu gestalten,
als erforderlich ist, um die Gesellschafter zur Erfillung ihrer
Pflichten, zu reellem Einsatz von Vermoégenswerten anzuhalten,
ohne dass das Privatvermigen in Anspruch genommen werden
muss, insofern die Kinlagen geleistet und nicht wiederum ent-
nommen worden sind.

Der Oechelhiuser'sche Entwurf und der ihm nachge-
bildete Entwurf der Handelskammern suchen beiden Anfor-
derungen in gleicher Weise nachzukommen. Sie enthalten
beide eine Weiterbildung der beschrinkten aber persionlichen
und direkten Haftung des Kommanditiirs, deren Grundgedanken
wir uns zunidchst zu vergegenwiirtigen haben.

Die beschrinkte aber personliche Haft des Kommandi-
tirs hat sowohl in der franzosischen als in der deutschen
(rerichtspraxis Anerkennung erlangt und ist vom schweizeri-
schen Obligationenrecht gesetzlich sanktioniert worden. Dar-
nach haftet der Kommanditar nicht mehr wie fritherhin nur
mit seiner Kinlage im Sinne seines Beitrags an die Gesell-
schaftskasse, vielmehr steht er direkt und solidarisch mit
dem Komplementar fiir Gresellschaftsschulden ein, er haftet
jedoch nur in Héhe des dffentlich bekannt gegebenen Maximal-

1 Schr. 8. 71,
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betrages, der Kommanditsumme. 1) Der Kommanditir ent-
geht infolge dessen dem Zugriff der Kreditoren in das Privat-
vermogen, wenn er einen der Kommanditsumme entsprechenden
Betrag eingeworfen und nicht etwa durch Riickzahlungen, sei
es in Form von Zinsen oder durch Bezug voun illusorischem
Gewinn, wiederum mit seinem Privatvermogen vereinigt hat;
denn die Befriedigung der Kreditoren erfolgt zunichst aus
dem Gesellschaftsverinégen. Es wird ihm somit ermiglicht,
seine Haftbarkeit auf das in’s Unternebmen eingesetzte und
darin thitige Kapital zu beschrinken. Auf der andern Seite
ist jedoch auch die Stellung der Kreditoren eine erheblich
giinstigere, als unter dem System der bloss unpersinlichen
und indirekten Haft, zunichst infolge der Unabhingigkeit
der personlichen Klage von den Anspriichen, welche der Ge-
sellschaft selbst gegen ihre Teilhaber zustehen: die persén-
liche Klage gegen den Kommanditir kann an und fiir sich so-
wohl wihrend des Bestehens der Gesellschaft, als auch nach
der Auflosung angestellt werden; sodann aber weil die Beweis-
last nicht wie dort dem Kreditor, sondern dem Kommanditéir
obliegt. Nicht der Glaubiger hat den Nachweis zu erbringen,
dass das Gesellschaftsvermégen nicht gehirig dotiert oder durch
Riickzahlungen geschmélert worden sei; vielmehr ist es Sache
des Kommanditidrs darzuthun, dass er seinen Anteil dem Ge-
sellschaftsvermdgen einverleibt habe, dass die dem Unter-
nehmen bewidmeten Mittel entweder bereits zu gesellschaft-
lichen Zwecken verwendet worden seien oder in der Gesell-
schaftskasse zur Befriedigung der Kreditoren bereit stehen.?)

') Schwalb, die Haftung des Kommanditisten i. Z. f. H., S, 338 ft.
insbes, S, 389 ff. Das schweiz. Oblig.-R. spricht in Art. 602 villig korrekt
von einer Haftung mit dem eingetragenen Betrage,

) Tiir die hier vertretene Auffassung Hahn, Kommentar zum deutschen
Handelsgesetzbuch, zu Art, 165, § 17. Nach der herrschenden Meinung hat
jedoch der Kommanditist nur die Konstituierung der Einlage darzuthun,
wihrend es Sache des klagenden Gldubigers ist, eine- nachtrigliche Ver-
kiirzung derselben zu behaupten und zu beweisen, Vgl. Ehrenberg a, a, .
S. 385. Renaud, Kommanditgesellschaft S. 419, Behrend, Lehrbuch des
Handelsrechts S, 643, Schwalb S, 408, 429. Schwalb, der das Prinzip der
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Denn der Kommanditir haftet direkt fiir Gesellschaftsschulden,
und nur die dauernde Verminderung seines Gesamtvermogens
um den Betrag der Kommanditsumme bildet fiir ihn einen
Befreiungsgrund, ist somit von ihm einredeweise geltend zu
machen und nachzuweisen.

Somit bringt bereits die gegenwirtige Gestaltung der
Kommanditgesellschaft einen Gedanken zum Ausdruck, der
fiir eine Erweiterung der beschrinkten Haft zu beachten ist:

Wo eine objektive Scheidung von Privatgut und Sonder-
gut sich als unausfiihrbar erweist, da muss es zum mindesten
Sache des Schuldners sein, dass er dem Glaubiger jederzeit
iiber die bestimmungsgemisse Verwendung des Haftbetrags
volle Rechenschaft ablege. 1)

Die Entwiirfe Oechelhdusers und der Handelskammern
gehen indess noch weiter und statuieren eine direkte und
personliche Gesamthaft simtlicher Teilhaber bis zur Hohe
des eingetragenen Grundkapitals.

beschr. personlichen Haftung des Kommanditisten u. 1. am zutreffendsten
entwickelt hat, gelangt zum Krgebnisse, dass an und fiir sich der Kom-
manditist siimtliche Thatsachen zn erweisen hiitte, welche eine Befreiung
des Privatvermégens zur Folge haben; insoferne jedoch der Kommanditist
die urspriingliche Einzahlung der Xinlage darzuthun vermdge, bestehe die
Vermutung, dass die Verminderung der frither eingezahlten Betrige auf
Zahlungen an die Kreditoren und nicht auf Riickzahlungen an den Kom-
manditisten zuriickzufiihren sei. Diese Vermutung griinde sich auf das In-
teresse des Komplementars an bestimmungsgemiisser Verwendung (S. 405).
Diese Voraussetzung trifft indess durchaus nicht immer zu; namentlich da
nieht, wo der Komplementar ein vorgeschobener Strohmann des Kommanditiirs
ist. Sodann wird man schwerlich aus Art. 165 D.-H.-B., der den Anhéngern
der personlichen Haftung des Kommanditirs uniiberwindliche Schwierigkeiten
bereitet, eine solche Vermutung des Gesetzgebers herauslesen diirfen.

Massgebend sind aber u, E. rein praktische Gesichtspunkte: Wo sollen
die Glaubiger withrend Bestehens der Gesellschaft oder .nach Aufldsung
derselben Anhaltspunkte hernehmen, um Riickzahlungen zu behaupten und
zu belegen? Zutreffend sagt Ehrenberg: s ist dem Gliubiger des Kom-
»manditisten nicht zuzumuten, dass er das Nichtgeschehensein oder Nichtvoll-
»stindig geschehensein jener Konstituierung (der Einlage) beweise, weil ihm
sgeradezu die Moglichkeit hiezu fehlt.“ Dieselben Erwiigungen gelten jedoch
in verstirktem Masse hinsichtlich des Beweises von Riickzahlungen.

1 Bibr a, a. Q. S: 15,
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Es gentigt dem Verfasser des Entwurfes nicht, den Ge-
sellschaftern die Stellung von einfachen Kommanditiren zu-
zuweisen. Vielmehr wird das Quotenprinzip mit dem Solidar-
prinzip vertauscht und bestimmt : Samtliche Teilhaber haften
zusammen mit einem im Handelsregister publizierten Maximal-
betrage, welcher in der Regel der Summe aller Einlagen ent-
spricht ; die Kreditoren sind jedoch berechtigt, Forderungen
gegen die Gesellschaft bis zur Hiohe dieses gesamten Betrages
jedem Kinzelnen gegeniiber geltend zumachen.!) Hieraus ergiebt

" Die beziiglichen Bestimmungen des Occhelhiiuser'schen Entwurfs

lauten :
& 1. Abs, 1.

Eine Handelsgesellschaft mit beschrinkter Hattbarkeit ist vorhanden,
wenn zwei oder mehr Personen ein Handelsgewerbe oder sonstiges Unter-
nehmen unter gemeinschaftlicher Firma betreiben und bei simtlichen Ge-
sellschaftern die Beteiligung, mit Ausschluss jeder weiteren persinlichen
Haftung, auf bestimmte Vermigenseinlagen beschriinkt ist. Vel Grund-
ziige 1.

§ 2.

Auf die Handelsgesellschaft mit beschrinkter Haftbarkeit finden die
Bestimmungen Buch II, Titel I des Handelsgesetzbuches iiber die offenen
Handelsgesellschaften entsprechende Anwendung, insofern sie mnicht durch
nachfolgende Bestimmungen abgeindert oder ergénzt werden. Vel Grund-
ziige 2.

§ 8 Abs., L.

In der Anmeldung beim Handelsgericht (§ 86 des Handelsgesetzbuchs)
ist die Hohe des Grundkapitals anzugeben, aut welches sich die Gesamthaft-
barkeit der Gesellschafter beschrinken soll, ebenso die Beteiligung jedes
einzelnen Gesellsehafters an diesem Grundkapital, Vel Grundzige 3 u. L

$ 5.

Die Gesellschafter haften tir alle Verbindlichkeiten der Gesellschatt
solidarisch, jedoch nur bis zur Héhe des eingetragenen Grundkapitals (3 3),

Waren also die Kinlagen nicht voll eingezahlt, so sind siimtliche Gescll-
schafter fiir alle nicht eingezahlten Betriige solidarisch verhaftet,

Bis zur Wiedererginzung des durch Verlust verminderten Grundkapitals.
diirfen die Gesellschafter weder Zinsen noch Gewinn beziehen.

Wird den vorstehenden Bestimmungen entgegengehandelt, so haften
die Gesellschatter fir die Riickerstattung verteilter Betrige solidarisch,

Noch deutlicher die Grundziige des Berliner Aeltestenkollegiums Zift, 9.

Die siimtlichen Gesellschafter haften solidarisch und ohne Beschriinkung
auf die Einlagen den Gesellschaftsgliubigern:
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sich, dass der einzelne Teilhaber erst dann befugt ist, die
Glaubiger an das Gesellschaftsvermdgen zu verweisen, wenn
das gesamte Grundkapital von thm und den Mitgesellschaftern
eingezahlt und nicht durch Entnahmen geschmélert worden ist.
Samtliche Gesellschafter haften fiir Riickzahlungen aus der Ge-
sellschaftskasse, personlich und solidarisch,

Beispiel: Eine Gesellschatt m. b. H. zihlt 3 Teilhaber
mit je Fr. 100,000. — publizierter Einlage: Ist das Gesell-
schaftsvermogen nicht konstituiert oder nachtriglich in das
Privatvermigen der Gesellschafter zuriickgeflossen, so haftet
jeder bis zum Betrage von Fr.300,000, — personlich und
direkt fiir Gesellschaftsschulden den Glaubigern. Vermindert
ein jeder das Gesellschaftsvermigen durch Entnahmen um
Fr. 1000. —, so haftet er bis zum Betrage von Fr. 3000. —.

Der Entwurf setzt somit die Gesellschafter in den Stand,
ihre Haftbarkeit und ihr Risiko auf das in’s Unternehmen
eingesetzte Kapital zu beschrinken. Zugleich wird jedoch
die Haftbarkeit, soweit dies damit vertriglich erscheint, der-
jenigen des Komplementars bezw. des Kollektivgesellschafters
angenihert, so dass die Kreditoren in formeller und ma-
terieller Hinsicht hochst wirksame Mittel besitzen, um
sich gegeniiber einer Entfremdung des Gesellschaftsfonds
zu sichern.

Wie bei der Kollektivgesellschaft kénnen sie sich an
diejenigen Teilhaber halten, deren Privatvermiégen ihnen die
meiste Sicherheit bietet.

Der einzelne Gesellschafter kann jederzeit, sowohl wih-
rend des Bestehens der Gesellschaft als nach Auflosung der-
selben, personlich fiir Gresellschaftsschulden belangt werden ;
denn die direkte und personliche Klage wird vom Entwurt
an keine weiteren Voraussetzungen gekniipft. Den Kredi-
toren ist somit die Moglichkeit geboten, sobald das Ver-

a) wenn eine Einlage nicht vollstindig geleistet ist, in Hohe des Ausfalls.
b) wenn trotz einer durch Verluste eingetretenen Verminderung des Grund-
kapitals an einen Gesellschafter Gewinnanteile gezahlt worden sind, in
Héhe der gezahlten Gewinnanteile; vel. §15 des im Uebrigen in vielen
Beziehungen abweichenden Entwurfes von Riesser, Riessera.a 0., 8,328,
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trauen in die Kreditwiirdigkeit zu wanken beginnt, sich iiber
die Erhaltung des Gesellschaftsvermigens zu vergewissern
und fiir Schmilerungen desselben Ersatz zu verlangen.

Ferner hat der Gliaubiger lediglich seine Forderung ein-
zuklagen und darzuthun, in analoger Anwendung der fiir
die Kommanditgesellschaft geltenden Grundsiitze. Es wird
ihm nicht zugemutet, sich iiber rein interne Vorgiinge Kunde
zu verschaffen und allfillige Fntfremdungen des Gresellschafts-
vermogens klageweise zu behaupten und nachzuweisen; es
wire ihm dies schon objektiv unmdoglich, Vielinehr ist es
Sache des Beklagten, iiber die gehorige Dotierung und Ver-
wendung derselben Rechenschaft abzulegen. Dadurch wird
ferner einer Verschleierung und Vertuschung von Entnahmen
nach Kriften vorgebeugt; denn jeder Teilhaber hat vermige
dieser Gestaltung der Beweislast ein Interesse daran, dass
dic vorzulegenden Beweismittel intakt erhalten bleiben, und
wird fiir eine liickenlose und ordnungsgemiisse Buchfiihrung
Sorge tragen.

Freilich ist die von Neukamp zur Anwendung emptoh-
lene Garantiehaft dem Systeme des Entwurfs insofern iiber-
legen, als sie den Kreditoren unbedingte Befriedigung aus
dem Privatvermogen der Teilhaber zusichert, d. h. dass bei
Insufficienz des Gesellschaftsvermigens iiberhaupt nicht mehr
in Betracht fillt, ob dieses durch Riickzahlungen gemindert
ist oder auf andere Weise. Diesen nicht zu unterschitzen-
den Vorteil, den die Garantiehaft mit der unbeschrinkten
Haft teilt, vermochte sich der Verfasser des Entwurfs nicht
anzueignen, da die Beschrinkung des Risiko auf den Unter-
nehmungsfonds geboten werden musste; daher bleibt freilich
nicht ausgeschlossen, dass trotz der Umkehr der Beweislast,
Entnahmen aus dem Gesellschaftsvermogen sich nicht fest-
stellen lassen, und so die Voraussetzungen, an welche die
Haftung des Privatvermdgens gekniipft ist, der richterlichen
Cognition verborgen bleiben.

Hievon abgesehen gewihrt jedoch der Oechelhduser’sche
Entwurf wirksamere Impulse zu Erhaltung und bestimmungs-
gemisser Verwendung des Handlungsfonds als die simtlichen
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bisher erorterten Haftsysteme: Zunéchst ist im Oechelhduser’-
schen Systeme der Umfang der Haftung nach dem Verhilt-
nisse abgestuft, in welchem das Gesellschaftsvermogen nicht
konstituiert oder durch Entnahmen geschwicht ist. Die
Haftung des Privatvermégens nimmt zu in dem Masse,
als Verminderungen .des Geschiftsfonds stattgefunden haben,
und zwar in progressiver Weise: Bei totaler Zuriickziehung
des Grundkapitals erreicht die Haftung jedes Kinzelnen den
Betrag der Summe simtlicher Einlagen, ist somit dem fakti-
schen Resultate nach unbeschrinkt. Es wird, wie treffend
bemerkt worden ist, fiir den Fall des Zuwiderhandelns die
unbeschrinkte Haftung angedroht.?)

Diese Elastizitat geht der Garantiehaft vollkommen ab;
die Gesellschatter haften mit dem Privatvermogen, sowohl
wenn das (esellschattsvermégen durch Verluste aufgezehrt
worden ist, als wenn Riickzahlungen erfolgt sind, und die Haft-
barkeit iibersteigt niemals den doppelten Betrag der Kinlage.

Indem ferner der Oechelhiuser’sche Kntwurf sidmtliche
Gesellschafter nach aussen hin in demselben Betrage ver-
antwortlich erklart, wirkt er auf eine gleichmissige und um-
tassende gegenseitige Kontrolle hin.

Ueberall wo dagegen die Haftung nach aussen hin eine
verschiedene ist, wird notwendigerweise der meisthaftbare Teil-
haber die iibrigen zuriickdringen, sei es dass der eine unbe-
schriankt, der andere nur beschrankt haftet, sei es, dass die
Haftbarkeit sich nach dem Betrage der Einlage richtet. So-
wohl das System des Gesetzes als namentlich auch die Garantie-
haft befordern das Ueberragen des Einflusses Kinzelner und
teilen daher mit der Kommanditgesellschaft gerade diejenigen
Miingel, deren Beseitigung man durch Ausdehnung des Prin-
zips limitierter Haft anstrebte.

Anders im System des Entwurfs, der jeden Teilhaber in
gleichem Umfange dem Zugriffe der Kreditoren aussetzt; hier
wird sich gerade auch der Teilhaber, der dem Unternehmen
nur beschrinkte Mittel zum Opfer bringen will, um so mehr

) Speiser, a.a, 0. S. 345.
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vorzusehen haben, um nicht weit tber das gewollte Mass
hinaus .in Anspruch genommen zu werden. Der Umstand,
dass seine Haftung die Hohe der Beteiligung bei weitem
ibersteigt, berechtigt ihn um so mehr dazu, seinen Einfluss
voll zur Geltung zu bringen und die Mitgesellschafter einer
strengen Aufsicht zu unterwerfen — fiir die Kreditoren eine
der wirksamsten Garantieen.

Sodann entsteht bei ungleicher Haftung die Gefahr, dass
ein Strohmann als meisthaftbarer Teilhaber vorgeschoben wird,
withrend gerade die Trdger und Leiter des Unternehmens
nur geringe Einlagen publizieren, eine Gefahr, deren Auf-
treten hinsichtlich der Kommanditgesellschaft zur Geniige be-
kannt ist. Man vergleiche hiefiir namentlich die interessanten
Ausfiihrungen einzelner Gutachten iiber Anwendung der Kom-
manditgesellschaft bei gemeinschaftlichen Zuckerfabriken. 1)

Im Systeme der beschrinkten Haft, der Garantiehaft
namentlich, erhdlt die T#uschung einen noch getihrlicheren
Charakter, indem der publizierte Betrag zu bestimmten Er-
wartungen berechtigt. Setzen wir den Fall, in einer Gesell-
schaft mit drei Teilhabern publiziert der eine, ein vermogens-
loser Strohmann, Fr. 90,000. — Einlage, die beiden iibrigen
zusaminen Fr, 10,000. —: hier ist den Kreditoren ein Stamm-
kapital von Fr. 100,000. — garantiert, wihrend ihnen in Wirk-
lichkeit nur Fr. 10,000. — zugiinglich sind.

Der Oechelhiiuser’sche Entwurt begegnet vermige der
Solidaritdt sdmtlicher Teilhaber derartigen betriigerischen
Manipulationen.

Ein Hauptvorzug des Oechelhduser'schen Haftsystems
liegt endlich darin begriindet, dass dasselbe gleich der un-
beschrinkten Solidarhaft bei der Kollektivgesellschaft fiir
den Einzelnen unhaltbar wird, sobald der Mitgliederbestand
eine bestimmte Grenze iiberschreitet.

Der Entwurf ist infolge dessen nur auf Gesellschaften
mit beschrinkter Teilnehmerzahl anwendbar und vervhindert
ein Uebergreifen in das Gebiet der Aktiengesellschaft.

) Sehr. 8. 81
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Trotz des Wegfalls des illimitierten Risiko ist die Ver-
antwortlichkeit, welcher der einzelne Teilhaber unterliegt,
noch eine strenge: sie notigt ihn, sich iber den Gang der
Gesellschaftsangelegenheiten fortwihrend auf dem Laufenden
zu erhalten und eine geniigende Ueberwachung der Mitgesell-
schafter auszuiiben.

Mit der Erweiterung des Mitgliederkreises wird ihm die
Méglichkeit hiezu in dem Masse benommen, als seine Haft-
barkeit zufolge der Vergrisserung des Grundkapitals zunimmt.
Gresellschaften auf kapitalisierter Basis, bei denen Beteiligung
und Verwaltung vollstindig getrennt sind, und die infolge dessen
die Schutzvorrichtungen des Aktienrechts erfordern, vermogen
sich unter der Form des Entwuris ebenso wenig zu bilden als
unter derjenigen der Kollektivgesellschaft.

Wo sich dagegen die Haftung nach aussen nach der
Hohe der Einlage bemisst (System des Gesetzes, Garantie-
haft), wird gerade die entgegengesetzte Tendenz befirdert,
denn die Haftbarkeit des Einzelnen wird in dem Masse redu-
ziert, als die Mitgliederzahl zunimmt und die Einlagen zu
geringeren Betrigen herabsinken.

In allen diesen Beziechungen reproduziert das System
Oechelhdusers die Wirkungen der unbeschrinkten Solidar-
haft, wenn auch unter Wahrung der Vorteile, welche die
beschriinkte Haftbarkeit darbietet, Die Entwiirfe Oechelhiusers
und des Berliner Aeltestenkollegiums stehen infolge dessen,
auch was die internen gesellschaftlichen Beziehungen anbe-
langt, auf dem Boden der reinen Personenvereinigung. Dem-
nach gelangen die subsidiiren Bestimmungen der offenen
Handelsgesellschatt, bezw. der Kommanditgesellschaft, beinahe
unverdndert zur Anwendung: Den Teilhabern als solchen
steht die Geschiftstithrung zu, fiir Gesellschaftsbeschliisse gilt
das Prinzip der Einstimmigkeit, der einzelne Gesellschafter
hat eine Klage auf Auflosung der Gesellschaft, die Mit-
gliedschaft ist, nach Oechelhiduser’schem Entwurfe wenigstens,
uniibertragbar.

“Allerdings wiirde auch eine auf dieser Grundlage nor-
mierte Gesellschaft mit beschriankter Haftung die Kollektiv-
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gesellschaft niemals zu verdringen vermogen. Oechelhiuser
selbst muss zugeben, dass dieser moglicherweise stetsfort
die Herrschaft verbleiben wiirde;?!) die unbegrenzte Haft
wird sich wohl jederzeit als das an sich vorziiglichere und
wirksamere System erweisen; denn rein interne Vorginge,
wie eine Iintfremdung des Gesellschaftsfonds, wiirden niemals
vollstindig zu verhindern sein, sobald sie rechtlich relevant
erklart und zum Gegenstand des Beweises verstellt werden
miissten. Dagegen diirfte eine unbefangene Priifung der Grund-
gedanken des Oechelhiduser'schen Entwurfs darthun, dass die
Beschrinkung der Haft kein Ding der Unmoglichkeit ist, in-
soferne sich die neue Rechtsforn enge an das System der
Kollektivgesellschaft anschliesst und dessen Wirkungen nach
Kriften zu reproduzieren sucht.

IV. Die persinliche und direkte Haftung, wie sie der Ent-
wurf der Handelskammern im Anschlusse an die Kollektiv- und
Kommanditgesellschaft der neuen Rechtsform zu Grunde legt,
ist jedoch nicht nur im Interesse der Kreditoren vorzuziehen,
Sie kommt in eben demselben Masse einem Bediirfnisse der
Gresellschafter selbst entgegen; denn ihr zufolge vollzieht sich
die Scheidung des internen (iesellschaftsverhiltnisses von den
Beziehungen zu den Kreditoren, so dass den Gesellschaftern
volle Freiheit in der Normierung ihrer inneren Angelegenheiten
zusteht. Namentlich bezieht sich diese Freiheit auch auf die
Bildung des Gesellschaftskapitals und die Beteiligung an
-demselben. ?)

Die Kreditoren machen Forderungen an die Gesellschaft
aus eigenem Rechte den Teilhabern gegeniiber geltend: sie
sehen sich nicht auf die Anspriiche angewiesen, welche dieser
gegeniiber ihren Mitgliedern zustehen. Somit unterliegt die
Festsetzung der Einlagen, die Riickzahlung oder Herabsetzung
derselben, jederzeit dem freien Ermessen der Gesellschafter.

Das Gesellschaftskapital kann ,unter der Einwirkung
yungiinstiger Konjunkturen ohne Schwierigkeiten herabgemin-

1y Memorandum, 3. 57,
%) Laband, Z. . H. Bd. 31, 5. 6. Ehrenberg a. a. O,, N, 856, Schwalb
a.a. Q,, S, 391,
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ndert oder auf andere Unternehmungsgebiete abgestossen
,werden.“ 1)

Im Gegensatze hiezu sind innerhalb der Aktiengesell-
schaft Kapital und Einlagen im Interesse der Kreditoren ge-
bunden und dem Gesellschaftsvertrage enge Schranken gesetzt;
denn der Zugriff der Gesellschaftsgliubiger ist auf das Ge-
sellschaftsvermdgen mit Inbegriff der Anspriiche der Gesell-
schaft gegen die Aktionire beschrinkt; und zwar bezieht sich
diese Gebundenheit auf das gesamte Unternehmungskapital,
soweit es aus Beitrigen der Teilhaber als solcher zusammen-
gesetzt ist. :

Das Gesetz iiber Gesellschaften mit beschrinkter Haftbar-
keit nimmt in dieser Beziehung eine Mittelstellung ein. Das
Stammkapital ist allerdings wie das Grundkapital der Aktien-
gesellschaft im Interesse der Kreditoren dauernd zu konser-
vieren; fiir jede Gesellschaft ist ein Stammkapital im Betrage
von wenigstens 20,000 Mark vorgesehen. Der einzelne Gesell-
schafter hat sich dabei mit einer Stammeinlage von mindestens
500 Mark zu beteiligen (§ 5).

Dagegen umfasst das Stammkapital nicht sédmtliche Bei-
triige, welche der Gesellschaft von Seiten der Mitglieder als
solchen zufliessen.

Die Statuten diirfen die Bestimmung treffen, dass die
Teilhaber zu weiteren Leistungen, sogen. Nachschiissen oder
Zubussen herbeigezogen werden konnen, und dieses durch
Nachschiisse gewonnene Kapital vermehrt nicht das Stamm-
kapital, sondern bildet den beweglichen verinderlichen Be-
standteil des Gresellschaftsvermogens; es unterliegt der freien
Verfiigung der Gesellschaft und darf, sobald das Stamm-
kapital gedeckt ist, herabgesetzt oder zuriickgezahlt werden
(8 26—28).

Der Gedanke einer Teilung des Gesellschaftsvermogens
in cinen festen Grundstock und einen beweglichen, durch
Nachschiisse gebildeten Bruchteil ist dem Institute der berg-
rechtlichen Gewerkschaft, der fiir Genossenschaften zum Be-
triebe des Bergbaues iiblichen Rechtsformm entnommen.

) Goldsehmidt, Zeitschr, Bd. 27, 8. 49, vel. Schiiffle, a. a. 0., 8. 48 ff,
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Die Schulden der Gewerkschaft haften auf dem Berg-
werk nach Art einer Grundschuld. Das Betriebskapital wird
von den Gewerken nach Massgabe ihrer Anteile eingefordert,
und zwar ist jeder Genosse der Gewerkschaft gegeniiber in
unbegrenzter Hohe zur Leistung der erhobenen Beitrige oder
Zubussen verpflichtet. Er kann sich dieser Verptlichtung nur
durch Preisgabe seines Anteils entziehen, Andererseits konnen
disponible Mittel jederzeit durch (sesellschaftsbeschluss an die
Teilhaber zuriickgezahlt werden,

Wihrend aber die Nachschusspflicht fir die Gewerk-
schaft eine obligatorische Einrichtung bildet, stellt es das
Gesetz iiber Gesellschaften mit beschriankter Haftbarkeit dem
Ermessen der Gesellschaft anheim, ob eine beziigliche Be-
stinmung in die Statuten aufgenommen werden soll oder
nicht.

Ebenso wird den Statuten hinsichtlich der Normierung
im Einzelnen in mancher Hinsicht freier Spielraum gelassen.

Diese Freiheit, namentlich der Umstand, dass das Ge-
setz die Nachschusspflicht iiberhaupt nur als fakultativ auf-
genommen hat, ist von verschiedener Seite getadelt worden.?)

Werden jedoch in erster Linie Unternchmungen ge-
ringeren Umfangs beriicksichtigt, so will es umgekehrt
scheinen, als werde gerade die Bildung dieses beweglichen
und unverinderlichen Fonds in nickt geniigend motivierter
Weise erschwert, als seien zwei von einander véllig unab-
hingige Fragen identifiziert worden: Inwieweit ist Nach-
schusspflicht und inwieweit ist grossere Elastizitiat des Kapi-
tals Bediirfnis ?

Das Gesetz bestimmt nimlich, dass die zur Dotierung
des Nachschusskapitals bestimmten Betrdge jeweilen nur von
den Gesellschaftern insgesamt und nur nach Verhiltnis ihrer
Stamnmeinlagen beigebracht werden diirfen, ohne dass den
Statuten gestattet wire einen anderen Beitragsmodus festzu-
setzen, Gewiss ist dieser vom Gesetze in absolutem Sinne

Y Goldschmidt, alte und neue Formen, S, 30. — Hergenhahn in
Wochenschr, 1892, Nr, 34 und 35, 8, 324.
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ausgesprochene Grundsatz vollstindig am Platze, sobald die
Beitrige auf dem Wege des Majoritiitsbeschlusses von den
(vesellschaftern eingefordert werden; denn sobald die Teil-
haber wider ihren Willen zur Leistung von Nachschiissen
angehalten werden, ist die Verteilung derselben nach einem
festbestimmten Massstabe erforderlich.

In der That scheint der Gesetzgeber die Erhebung der
Nachschiisse auf dem Wege des Mehrheitsbeschlusses allein
im Auge gehabt zu haben,

Wo aber die Konstituierung des Nachschussfonds der
jeweiligen freien Vereinbarung unterliegt, was bei Gesell-
schaften mit beschrinkter Teilnehmerzahl wohl durchgehends
der Fall sein wird, treffen jene Erwigungen nicht zu.

Gerade fiir kleinere Gesellschaften ergeben sich in Folge
der erwdhnten Beschrinkung die widersinnigsten vom (esetz-
geber schwerlich beabsichtigten Konsequenzen, schon deshalb,
weil die Gesellschafter regelmassig in sehr ungleichem Masse
am Stammkapital partizipieren. Der bereits am stirksten
in Anspruch genommene Gesellschafter ist somit gendtigt,
auch den grosten Teil des Nachschusskapitals aufzubringen.

Die Einseitigkeit des vom Gesetzgeber eingenommenen
Standpunktes erklart sich zum Teil aus der Entstehungs-
geschichte des Gesetzes, Die Bestimmungen iiber die Nach-
schusspflicht waren zunidchst auf diejenigen Gesellschaften
mit beschriinkter Haftbarkeit berechnet, welche sich schon
vor Erlass des gegenwiirtigen Gesetzes in den deutsch-afrika-
nischen Schutzgebieten gebildet hatten.?)

Fiir diese auf breitester Kapitalbasis aufgebaunten Kolonial-
gesellschaften erwies sich die Form der Aktiengesellschaft
aus verschiedenen Griinden als ungeeignet, vor allem wegen
der, durch das feste Grundkapital hervorgerutenen Starrheit
ihres Organismus. Unvorhergesehene Ereignisse, wie der Zer-
storungstrieb der Urbewohner, Ueber- und Unterschitzung
der Ertragsfihigkeit des Bodens, machen es den genannten
tiberseeischen Unternehmungen unmoglich, die erforderlichen

1) Tir das Folgende vgl. Ring. a. a, O., 8. 40 ff,
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Mittel zumn Voraus zu bestimmen, und setzen andrerseits die
Teilhaber erheblichen Verlusten aus.

Die Aktiengesellschaft muss dagegen das zum Betriebe
notwendige Kapital von vornherein fest veranschlagen. Ebenso
bildet das anfingliche Grundkapital die unverriickbare Ver-
mogensbasis der Gesellschaft.

Ergiebt sich spiter, dass die aufgebrachten Mittel zu
gering bemessen waren, so hilt es schwer, dem Unternehmen
neue Kriifte zuzufiihren; die Vergrosserung des Grundkapitals
durch Neuemissionen begegnet Schwierigkeiten und ist auch
wo sie zum Ziele fiihrt, oft nicht unbedenklich. Die Aktioniire
selbst diirfen aber unter keinen Umstinden zu weiteren Bei-
trigen herangezogen werden. Ist sodann ein erheblicher Teil
des Grundkapitals durch aussergewdhnliche Verluste aufge-
zehrt worden, so miissen auch die Ertrignisse gewinnbrin-
gender Jahre lange Zeit hindurch zu Deckung desselben ver-
wendet werden.

In der ersten Sitzung des Ausschusses des deutschen
Handelstages betonte deren Wortfithrer Hammacher, dass
auch bei inlindischen Aktiengesellschaften dieselben Schwierig-
keiten hervorgetreten seien, oft sei es unméglich, genau vor-
her zu bestimmen, welcher Kapitalantwand zur Fithrung des
Unternehmens erforderlich sei, so dass die Einforderung von
Zuschiissen wiinschbar werde. 1)

Bei derartigen kapitalistischen Unternehmungen war somit
in gleichem Umtange ein Bediirfnis sowohl nach zwangsweiser
Erhebung von Zuschiissen als nach freierer (Gestaltung des
Gresellschaftsvermdgens begriindet.

Die Anbinger der Hammacher'schen Richtung hielten
infolge dessen die Verallgemeinerung der bergrechtlichen
Gewerkschaft fiir geeignet und es erkldren sich hieraus die
lediglich auf grosse Gesellschaften zugespitzten Bestimmungen
des Gesetzes iiber das Nachschusskapital.

Hiatte indess der Gesetzgeber auch auf kleinere Verhilt-
nisse Riicksicht genommen, so hitte ihm nicht entgehen

1) Sehr., S, 46.
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konnen, dass jene Starrheit, jene mangelnde Elastizitit des
Grundkapitals fiir Gesellschatten nach Art der offenen Gesell-
schaft oder der Kommanditgesellschaft sich noch in héherem
Grade als nachteilig erweisen wiirde.

Die Schwierigkeiten, welche innerhalb der Aktiengasell-
schaft der Vermehrung des anfiinglichen Kapitals entgegen-
stehen, lassen sich auf den Grundsatz zuriickfihren, dass dic
Verpflichtung des Aktiondrs schlechthin durch den Nominal-
betrag der Aktie begrenzt wird, mithin den Teilhabern nicht
die Pflicht auferlegt werden kann, tiber die vertragsmissig sti-
pulierte Einlage hinaus Vermigensbeitrige an die Gesell-
schaft zu leisten. 1)

Hieraus resultiert die Notwendigkeit, das erforderliche
Kapital von vorneherein fest zu veranschlagen.

Dieser Nachteil mangelnder Elastizitit in der Ausdehnung
macht sich allerdings in erster Linie bei Kapitalvereinigungen
geltend, deren Mitglieder nur in loser Verbindung zu einander
stehen und an Erreichung des GGesellschaftszweckes nicht per-
sonlich interessiert sind, nicht aber bei Personenvereinigungen,
wo die Unternehmer in der Regel mit ihrer gesamten wirt-
schaftlichen Existenz mit den Schicksalen des Unternehmens
verflochten sind.

Hier wire die dem Gewerkschaftsrechte entnoinmene
Bestimmung, wonach die Gesellschafter nur gegen Preisgabe
ihres Geschiftsanteils sich der Verpflichtung zu weiteren
Einlagen entschlagen konnten, nicht nur zwecklos, sondern
in hohem Grade bedenklich.?)

Viel eingreifender wirken dagegen die Bestimmungen
des Aktienrechts, auf welche die Schwierigkeiten einer Min-
derung des Gesellschaftskapitals znriickzufiihren sind.

Sie beruhen auf dem Prinzip, dass das gesamte durch
Aktien aufgebrachte Vermdgen, d. h. alles Vermigen, das
die Aktiondre als solche und nicht etwa als Obligationidre

1 Vel namentlich die Entscheidung des Reichsgerichts in Civilsachen,
Bd. 28, S. 118 ff,, welche Sinn und Zweek dieses allgemeinen Grundsatzes ein-
gehend erijrtert,

5

1 Oechelhiuser, Schr., S, 54,

Zeitsehr, fiir Schweizerisches Reeht. Neue Folge XIV.
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oder als Kontokurrentkreditoren zum Betriebsfonds der Gesell-
schaft beisteuern, den Kreditoren verhaftet ist, so dass eine
reelle Auskehrung von Vermodgenswerten oder eine blosse
Herabsetzung des Grundkapitals unzulissig ist, es sei denn,
dass die kreditgefihrdende Massregel einer partiellen Liqui-
dation vorgenommen werde.l) Aus diesem Grunde erweist
sich die Form der Aktiengesellschaft fir Unternehmungen,
die erheblichen Verlusten ausgesetzt sind, als ungeeignet.

Der Vergleich zwischen Personenvereinigung und Kapital-
vereinigung fiihrt hier, wo die Notwendigkeit einer Minderung
des anfinglichen Gesellschaftsvermdogens in Frage kommt, zum
entgegengesetzten Resultat wie vorhin.

Denn schon das objektive Moment. der Verlustgefahr
diirfte in gleichem Umfange bei Erwerbszweigen zutreffen,
auf welchen sich die Privatunternehmung der Aktiengesell-
schaft iiberlegen gezeigt hat, der Industrie, dem Warenhandel,
iiberhaupt Unternehmungen mit vorwiegendem Betriebskapital ;
die wechselnden Konjunkturen, ein Steigen oder Sinken der
Nachirage, eine Verinderung der Maschinentechnik bringen
an und fiir sich schon ein erhebliches Risiko mit sich, und je
hiufiger das Kapital umgesetzt wird, desto hiufiger wird der
Unternehmer in die Lage versetzt sein, die Momente, von
welchen die Erfolge der geschiftlichen Operationen abhingen,
berechnen zu miissen.

Ausschlaggebend aber ist das subjektive Moment, die
Ungeteiltheit des Risiko, der Umstand, dass bei kleineren
Unternehmungen in der Regel das gesamte Vermigen der
Teilhaber oder einzelner derselben, Alles was nicht durch
die Einzelhaushaltungen absorbiert wird, dem Geschifte zu-
fliesst.?)

Der Aktiondr ist nur mit einem relativ geringen Betrage
am Unternehmen beteiligt. Ferner ist ihm jederzeit die Mog-
lichkeit eriffnet, seinen Geschiftsanteil auf offenem Markte
zu verdussern. Er wird daher, wenn die Auszahlungen von
Dividenden infolge ertrignisloser Jahre sistiert werden miissen,

1 Ring, Kommentar zum Aktiengesetz, N. 410 u, a. a. O,, S, 41.
?) Schiiffle a.a. 0., S. 45, Goldschmidt, Zeitschr. Bd. 27, S, 49.
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lange nicht in dem Masse betroffen, als der Teilhaber der Kol-
lektivgesellschatt, dessen gesamte wirtschaitliche KExistenz
dauernd mit dem Unternehmen verflochten ist.

Verschiedene Gesetzgebungen sprechen dem Kollektiv-
gesellschafter einen Anspruch auf jihrliche Zinsen zu, auch
fiir den Fall, dass die urspriinglichen Einlagen durch Verluste
gemindert sind, in der richtigen Erwigung, dass der Teil-
haber, dessen ganzes Vermigen in das Unternehmen einge-
setzt ist, den Betrag der jihrlichen Rente unter keinen Um-
stinden entbehren kann. Vgl. O.R. Art. 556 und H57.

Die Notwendigkeit bei ungiinstigen Betriebsergebnissen,
die Betrige der urspriinglichen Kapitaleinlagen herabzusetzen
und das Geschiift auf verringerter Basis fortzusetzen, ftritt
somit an die Teilhaber kleinerer (xesellschaften in verstirk-
tem Masse heran; gerade fiir die Personenvereinigung treffen
die Erwigungen zu, welche zu Gunsten des Nachschusskapitals
angefiihrt worden sind.

Schon die vom Gesetze vorgesehene Teilung in einen
unveridnderlichen und in einen veriinderlichen Fonds (Nach-
schusskapital) scheint noch zu sehr auf grosse Verhiltnisse
zugeschnitten. Allerdings ist es den Gesellschaften gestattet,
das Stammkapital moglichst niedrig, das Nachschusskapital
moglichst hoch anzusetzen, und auf diese Weise einen be-
trichtlichen Reservetfonds zu konstituieren. Allein das pub-
lizierte Stammkapital wiirde e¢ben den Massstab fiir die Kredit-
wiirdigkeit und Leistungsfihigkeit der Unternehmung abgeben.
Die Gesellschafter hétten ein Interesse an moglichst hoher
Fixierung der Stammeinlagen. Sie wiirden daher wohl, ohne
die Moglichkeit spiterer Verluste dngstlich abzuwigen, simt-
liche verfiigharen Mittel dem Stammkapital einverleiben, um
das Unternehmen so kapitalkriftig und konkurrenzfihig als
mbglich ins Leben treten zu lassen.

Ergiebt sich spiterhin die Unmoglichkeit, das Stamm-
kapital in seiner urspriinglichen Hohe zu erhalten, so bleibt
thnen nur der Weg einer Herabsetzung desselben iibrig, wo-
durch die ungiinstige Geschiftslage 6ffentlich bekannt gegeben
wiirde,
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Im Gegensatze hiezu lassen die fritheren Entwiirfe den
(Gesellschaftern in solchen Fillen die Wahl zwischen Herab-
setzung der Haftsumme und Uebernahme der persinlichen
Haftbarkeit.

In der That liegt kein Grund vor, ihnen den letztgenannten
Ausweg zu verschliessen, sobald die personliche und direkte
Haftbarkeit ohnedies schon fiir dic Wahrung der Interessen
der Kreditoren erforderlich ist.

Somit sind die bewihrten Institute der Kollektiv- und
Kommanditgesellschaft auch nach dieser Richtung hin fiir die
neue Rechtsform vorbildlich.

Die Freiheit in der Regelung ihrer innern Angelegenheiten,
insbesondere die Elastizitit des Kapitals, kommen in demselben
Masse einem Bediirfnisse der Teilhaber selbst entgegen, als
das Korrelat hievon, die personliche und direkte Haftbarkeit
zur Sicherung der Kreditoren erforderlich ist.

Der Oechelhduser’sche Entwurf gestattet den Gesell-
schaftern, ihr internes gesellschaftliches Verhiiltnis nach freiem
Jelieben zu normieren. Lir stellt den Satz an die Spitze,
dass die Bestimmungen des Handelsgesetzbuches iiber die
offene Handelsgesellschatt insoweit Anwendung finden sollen,
als sie nicht durch den Entwurf abgedndert oder ergiinzt
werden.

Die Abweichungen betreffen lediglich die Beziehungen
zu den Gldubigern.

Die Gesamthaft der Gesellschafter gegeniiber den Kre-
ditoren tritt an die Stelle der unbeschrinkten Haft des offenen
Handelsgesellschafters, so dass der Gesellschaftsvertrag fi'r
die Rechte am Vermodgen und die Gestaltung der Linlagen
allein massgebend ist.

So verkennen die Anhdnger der Grundauffassung, welcher
sich der Gesetzgeber angeschlossen hatte, nach verschiedenen
Richtungen hin, wie sehr die beiden Grundtypen der Handels-
gesellschaft, die Aktiengesellschatt und die offene Handels-
oesellschaft, durch die wirtschaftlichen Gegensiitze von Privat-
und Kollektivunternehmung bedingt sind; sie erblicken hierin
blosse Rechts- oder Haftungsformen, fihig, jeden beliebigen
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Inhalt in sich aufzunehmen. Deshalb sollte die Neuschiopfung
den verschiedensten und unvereinbaren Wiinschen entgegen-
komimen.

Die einfache, aus wenig einander persinlich nahe stehenden
Personen zusammengesetzte Gewerbsgenossenschaft sollte sich
in die nimlichen Formen einzwiingen lassen, wie jene miich-
tigen Kolonialgesellschaften, die nur zum Teil in den Rahmen
der rein privatwirtschaftlichen Unternehmung fallen.

Endlich ward das (Gesetz dazu bestimmt, auch fiir Ver-
einigungen zu geselligen und wohlthitigen Zwecken eine
passende Recbhtsform abzugeben.

Bei dergestalt disparaten Anforderungen musste aus den
urspritnglichen Projekten eine Mischform hervorgehen, welche
namentlich in Bezug auf die Kreditbasis keiner derselben
vollig gerecht werden konnte.

Im Gegensatze hiezu ist das Ziel der von Oechelhduser
vertretenen Richtung, welcher die Mehrzahl der Handels-
kammern beigetreten ist, ein einheitliches: Ucbertragung der
beschrinkten Haft auf blosse Personenvereinigungen.

Sie erkennt in beiden genannten Rechtsinstituten Spiegel-
bilder gegebener Lebensformen,

Die Alktiengesellschaft reprisentiert ihr die auf cinen
umtangreichen und veriinderlichen Mitgliederkreis, auf den
Gegensatz von Beteiligung und Verwaltung angelegte Ge-
sellschaftsbildung. Die offene Handelsgesellschatt dagegen
die Vereinigung weniger Teilhaber zu gemeinsamer und un-
mittelbarer wirtschaftlicher Thatigkeit.

In der That charakterisieren sich die wesentlichen Merk-
male der letztern, wie namentlich die personliche und direkte
Haftbarkeit (die Scheidung in eine inncre und eine dussere
Seite des Gesellschaftsverhiiltnisses), als Korrelate einer un-
mittelbaren und intensiven Beteiligung am Unternehmen.
Das Vermogen der offenen Handelsgesellschaft unterliegt der
freien Verfiigung der Teilhaber und bewahrt gegeniiber dem-
jenigen der Aktiengesellschaft cine griossere Elastizitit und
Beweglichkeit, so dass eine strenge Sonderung vom Privat-
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vermiogen sich weder als durchfiihrbar noch als empfehlens-
wert erweisen wiirde.

Von der Erkenntnis ausgehend, dass eine Beschrinkung
der Haftbarkeit die zu Folge jenes wirtschaftlichen Gegen-
satzes bestehende Kluft nicht zu iiberbricken vermag, ge-
staltet Oechelhduser die neue Rechtsform in engem Anschlusse
an die offene Handelsgesellschaft. Vor Allem aber lisst er
der Hauptfrage: Wie ist dritten ausserhalb des gesellschaft-
lichen Verbandes stehenden Personen ein Krsatz fiir die weg-
fallende unbeschrinkte Haftbarkeit zu schaffen,. eine ge-
wissenhafte und sorgfiltige Priifung angedeihen.

War somit der vom Gesetzgeber eingenommene Stand-
punkt auch unrichtig gew#hlt, so berechtigt uns das nicht
dazu, die ganze aus der Initiative des deutschen Handels-
standes hervorgegangene Bewegung zu verurteilen und ihr
falsche Motive unterzuschieben, wie dies seitens Bihr
geschehen ist, der in einseitiger Weise nur den vom Reichs-
justizamte ausgearbeiteten Entwurf in Beriicksichtigung zieht.
Vielmehr verdient die Thatsache Beachtung, dass gerade
jene Richtung, welcher es vor Allem um prinzipielle Erwei-
terung des bisherigen Rechts, um Uebertragung der be-
schrinkten Haft auf die Privatunternehmung zu thun war,
einen Weg vorgezeichnet hat, auf welchem die Entfaltung
des neuen und an und fiir sich berechtigten legislativen
Gedankens durchfiihrbar erscheint, wenn vielleicht auch der
Erfolg zum Teil hinter den gehegten Erwartungen zuriick-
bleiben wird.



	Die Gesellschaften mit beschränkter Haftung

